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. . . ,IV ~ \.l. '"",,.~ Li 8 'IioI.r'"',1i>cll 

der Abgeprdneten Dr~ Graff, Dr. Hlavac und Gen6ssen 

über das Gesell~c~aftsi~chtsänderurigsgeset~1992 
<,. . 

DerNationairat~oJle beschließen~' 
I .', 

····N .J5~. '. O . ................. 'A 
Präs.: '. '. 3. JUNI 1992' 

•..... ~ .. ~.~ ................ : ..... ' 
Bundesgesetz über die Spaltung' von 

Kapita1gesellschaftenundÄnderungen d~s 
. . 

HaridelSgesetZ1?u~hes;des'Aktiengesetzes 1965, 

'd~s' Umwandlungsgesetzes , des Firmenbuchgesetzes, .. 
. . 

des . Genossenschaftsverschmelzungsgesetzes ,'. des 

Sparkassengesetzes,.des ver~icherun9saufsichtsgeset:ies 
und' der Gewetbeordnllng '.' ". 

(Gesel15c~aftsrechtsänderungsgesetz 1992 - GesRÄG 1992) 

Der Nationalrat hat besChlossen: 

Artikel I·., 

Gesetz über dieSpaltung.vonKapita1gesellschaften 

Spaltungsgesetz (SpaltG) 

Begriff der Sp~ltung 

§1. (1) Eine Kapitalgesellschaft kann ihr Vet~Bgen nach 

diesem Bundesgeseti sp~lten_ 
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(2) Die 'Spaltung imW~gederGesamtrechtsnachfolge 'ist 

·,inögliph als' 

1. ; Atifspaltung zur ~eugründung unter Auf.lösung. ohne 
.' . . ," 

Abw.icklungder-ÜbertragendenGesellschaftdureh 

glE:ichzei tig'e Übertragung ihrer Ve,rmögensteile 

(Vermögen,sgegenst än.de ,.,Schulden· ,und.Recht sverhäl tni'sse), ' 
: .:; 

auf •. andere"dadUrch .gegründete neue Kapitalgesellschaften 

oder 

2. Abspaltung.zur Neugründung unter Fortbestand der 

übertragenden Gesellschaft durch Übertragung eines oder 

. mehre.rer:vermögensteile' dieser Gesellschaf.t auf -eine· 

odeirnehreredaCltirCh'gegrlindete neue 

Kapit~lges~llschaften 
. ' ". . . ., 

gegendewährung von Anteilen (Aktien oder Geschäftsanteilen). an 

den neuen Kapitalgesellschaften aridie Anteilsinhaber der 

'übE!rtragende:n Gesellschaft. 

~paltungsplan 

§ 2. De.r VorstaIld(derVofstand e1.uer Aktiengesellschaft, 

die Ge~ch~ftsführer eine~ Geselisch~fimit beschr~nkter 

Haft,ung) der übertragenden Gesellschaf,t hat einen, SpaltungSPla~· 
J . '. ., . . ",' " '.,' . . ' , 

. aufzustellen~ D~eser muß mindestens folgEmdeAngaben en.thalten:· 

"1. die Firrnaund den Sitz der übertragenden Gesellsthaft 

und den wortl,a~t der Satzungen (der 

,.,., " 

, ' , 
'. :"'~. 

, I 

I 
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Gesellschaftsverträge~ der an der· Spaltung beteiligten 

Gese'llschaften,'wie diese nach Durchführul1g der Spaltung 

lauten; der Wdrtlaut der iSatzun~ de~übertragenden 

Gesellschaft kann entfallen, wenn di~se unverändert 
" ,/ 

bleibt; 

·2. die Erklärung überdieÜbertragun~ det Vermögensteile 

der übertragenden Geselischaft jeweils im Wege .der 

Ge~amtrech~snachfolgegegen Gewährung von Änteilenan 

denneuen GeseTlschaften; 

3. das umtauschvethältnisder Anteile und gegebenenfalls 

die Höhe· einer baren Zuza'tilung·der übertragenden 

Gesellschaft, die zehn vom Hundert des 

Gesamtnennbetrages der gewährten neuen Anteile nicht 

übersteigen dare sowie unbes.chränktzulässige 

Zuz ah1ungen vO,n Antei ls inhabern; 

4. die Einzelheiten. der Herabset~ung des ~ennbetrages~der 

die zusa~en1egung von Anteilen' an der übertragenden 
, .. 

. Gese1Ischaft~ wenndiesecihi ~ennkapital nach § 3 

herabsetzt.; 

5. die Einzelhelten für dle Übertragung der Anteile an den 
, . 

neuen Gesellschaften; 
I 

6: den Zeitpunkt, von dem an die Anteile einen Anspruch auf 

e.inen Antei'l am Bi lanzgew-inn gewähren i sowie alle 

Besonderheiten in bezug auf die~en Anspruch; 
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7. falls der ,übertra'gene 'Vermögens teil ein Betrieb Oder 

Teilbetrieb ist ,den Bilanzstichtag, von, dem an die,'" 

Handlungen der übertragenden Geselll;lchaft als für, 
, ' '\ .. 

Rechnung der neüeri Gesellschaften vorgenommen gelte!}; 
, .. 

, .. 

8. die R~chte, die die neuen Gesellschaften einzelnen 

Antei!sinha'bern sowie 'den', Inhabern' besonderer Rechte, 
, , . . 

wie Ante:j...le ohne Stimmrecht, Vorzugsaktien, 
• • I. . 

, , . Meh'rstiltUlJ.rechtsantei ;le, SChuldverschr~ibungenuild 
Gentißtechte gewähren und gegebenenfalls, 'die flir diese' 

Personen vorgesehenen. Maßriahmen; 

9. j~deri besonderen vorteii~ ~er einem Mitglied des, 

Vorstands oder eines Aufsichtsorgans der an der Spaltung' 

beteiligten Besellschaften oder einem Abschiußprüfe~ 

gewährt wird; 

10. die geriaueBeschreibung und Zuordnung der 
, '. 

Vermögensteile , die an jede der,neuen Ges~llschaften " 
, ' . 

übertragen werden; e,skann auf Urkunden, wie Bilanzen, 

insbesondere nach Z 12, ünd InventareB~ZUggenommen' 

.' werden, deren Inhalt eineZuo,rdnung des einzelnen 

, v~rmögenst~i les 'ermög licht; 

ll.eirte' Regelung,' wie Vermögensteile zu~uordnensind, die 

im Spaltungsplan ke'iner der an der Spaltung beteiligte~ 

Gesellschaftenzuge,ordriet werden und deren .. ;'Zuotdnung 
.; . ' . 

si~h auch nicht durch Auslegung ermitteln.1~ßt; 
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12. den Jahr.esabschluß der übertragenden Gesellschaft,· 

weit~rs Eröffnungsbilanzen der n~uen Gesellschaften und 

eine Spaltungsbilanz, die.den Spaltungsvorgangbereits 

berücksichtigen. 

Kapitalerhaltung und Anwendungdes.GrÜndurtgsrechts 

§ 3 .. (1) Oie Summe der Nennkapitalien.der.an der.Spaltung 

beteiligten Gesellscnaften muß mindestens die Höhe des 

Nennkapitals der:übertragenoen Gesellschaft vor der Spaltung 

erreichen, die Summe der gebundenen Rücklagen der an der 
'- '\ I. 't' 

Sp~ltung beteiligt~n Gesellschaften mindestens ~ie Höhe der 

gebundenen Rücklagen der übertragenden Gesellschaft vor der 

Spaltung. Gebundene Rücklagen dürfen auf d~e ~e~en 

Geserlsch~ften übertragen werden. 

(2} Bei der Abspaltung darf das Nennkapital der 

ü~ertragenden Gesel1sch~ft ohna Einhaltun.g der Vorschriften 

über die Kapitalhetabsetzungherabgesetz.t werden. Werden die 

Vorschriften üb.et die ordentliche Kapitalherabsetzung 

eingehalten, so darf insoweit von .Abs. 1 erster Satz abgewichen· 

w.erden. 

(3) Auf die neuen Gesellschaften sind die für de.ren 

Rechtsform geltenden Gründungsvorschriften anzuwenden; ,soweit 

sjch aus diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt; Den 

Gründern steht die übertrag~~de Gesellschaft gleich~ Der 
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Hergang der Gründung der neuenGesellschaft ist einer Prüfung 

zu unterzieheniebensö ist zu prüfeh,' ob der tatsächliche Wert 
\ . - \' . - ., . " 

des verbleibenden Reinvermögens,de~ übertrageri.denGesellschaft, 

wenigstens der Höhe ihres Nennkapi ta ls .,riaChDur<;hführung,'der,' ." 

Spaltung, entspricht. Die §§ 24 bis 27, 39 bis 44·des 

Aktiengesetzes 1965 in der jewei~sgeltenden Fass.ung,sowie 

§ 271 Abs. 2 bis 4 HGB in der jeweils geltenden'Fassung sind 
, , , 

.sinngemäß anzuwenden i bei der übertragenden Gesellschaft, 

,entfällt der Gründungsbericht nach § 24 Aktiengesetzl965 in 

d~r'jeweils geltenden Fa~sung. 

Spaltungsbericht 

§4~(l) Der Vorstand der übertragendenGesellschaftha~ 

einen schriftlichem Bericht zu erstatten, 'in dem die Spaltung, 

'deiSpaltungsplan irneinzelnenund insbesondere ,das 

,Umtauschverhältnis der Ante~lesowie der ,Maßstab für ihre 

Aufte,ilung rechtlich und wirtschaftlich ausführlich er,läutert' 
j . ' • 

"'und begründetw,erden. Auf b:esondere' SChwierigkei ten bei der 

'. Bewertung ,derunternehrnep ,ist, hinztiweisem'. Die Erläuterungen 
. . . ~ . 

unq Begrü,ndungen hinsicht'lidh des umt'iauschverhäitnisses 
, :. - " . 

entfallen, wenn die, Anteilsinhaber 'anderübertragEmden" 

Gesellschaf~ und an deri neuen Ge~ellschaften i~ ielbe~ 

Verhä 1 tnis, betei ligt werden sollen ,(verhältniswahrende' 

Spal tung) . 
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(2) Der B~~icht~i~t ~icht erforderlich, wenn alle 

Anteilsinh~ber schtift~ich 'in einer gesonderten Erklärung auf 

seine Erstattung verzichten . 

. Vorbereitung der Beschlußfassung 

§ 5. (1) Der Vorstand der übertragenden Gesellschaft ha,t 

, mindestens einen Monat vor dem Tag der Beschlußfassung folgende 
, ' 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen:, 

1. den,Vor~chlag des Spaitungsplans; 

2. die Jahresabschlüsse und Lageberichte 

'(Geschäftsberichte) der UbertragendeQ Ge~ell$chaf~ für 
, \ 

die letzten drei Geschäftsjahr~; 

3. den Spaltungsbericht. 

(2) DieSe Unterlagen sind den Anteilsinhabern einer 

Ges~llschaft mit beschtänkter Haftung zuzu~enden;, bei 

Aktionären genügt die Einha~tung der sinngemäß anzuwendenden 

"Bestimmung des § 125 Abs.6 Aktiengesetz '1965 in der jeweils 
" > 

geltenden Fassung,'wenri die Veröffentlichung der Einberufung 

,der Hauptversammlung unter Wahrung einer Fr,ist von mindestens 

einem Monat erfolgt ist und da~in auf die Möglichkeit der. 

Einsichtnahme und ,der Erteilungeinei Abschrift hingewiesen 

wurde. 

(3) Die Anteilsinhaber können schriftiich·~üf di~ Wa~rung 

der Einmonatsfrist verzichten. 
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Spaltungsbeschluß 

, . " 

,§/6. (1) Die Spalbirig wird nut wirksam, wenn ihr die 

AnteilSinhaber' 'der,. übertragen'den 'Gese11schaftdllrch,~,eschluß 
zustimmen. Der Beschluß ist notariell', zu beurkunden ; Der 

spalj:ungSbes~hluß, ,bedarf derZiustimmung, aller Anteilsinhaber ; 
. . I . 

,haben dem Spal;turrgsbeschluß ,mindestens'ar'ei- Vi~rteldesbei del; 
. . . .. 

, -

Beschlußfassungvertretenen,Nennkapitalszugestimmt,sokönnen 

die ,fehlenden Zustimmungserkläningen innerhalb. dreier MOnate 
, ,-

, ",abgegehenwerden; diese 'Ztistimmungf;erklärungen müssen 

-gerichtlich oder notariell beglaubigt sein'~ Der SpaltungspiCin 

ist dem B~schluß und denZustimmungserklärungenalsAnlage 

beizufügen. 

-' \. 

(2) Der Vorstand der übertragenden Gesellschaft hat ,die 

Anteilsinhabervor der Beschlußfassung Über jede wesentliche 

ve~änderuilg des vern'lögensdieser Gesellschaft, die zwischen der-­

,Aufstellung des,Spaltungs.plansuhd demzeitpunkt'der' 
. '. . - -' , 

.", .". . ' . ':, ," 

B/eschltißfassung eingetreten ist, zU,unte,rrichten; dies,gilt 

insbesondere ,i wenn die veränderungein'-, a'nd,ere~ 

Umtauschverhältnis, rechtfertigen würde ~ 

Anmeldung 

S 7~ Sämtliche Mitglieder des Vor~tandes der 

übertragenden Gesellschaft und sämtliche~itgliederdet 

; ," 
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Vorstände all,er neuen Gesellschaften haben,die Spaltung zur 

Eintragung beim Firmenbuchgericht am Sit'zderübertragenden 

Gesellschaft anzumelden; dieses Gerichtentscheidet,übe-r die 

Eintragung der Spaltung und die,Eintragung der neuen 

Gesellschaften. 

Beilagen zur Anmeldung, 

S' ,8 .. Der Anmeldung, sind in Urschrift'I Ausfertigung oder, 

beglaubigter Abschrif.t, beizufÜgen: 

l.die Niedersch'rift des Spaltungsbeschlusses samt 

Spaltungsplan; ,der Stichtag der ria~h I 2Z 12 inden 

S pa 1 t ung sp lanau f z'UnehmeIl,den Bi 1 anzeh (.J.ahresabsch 1 uß) 

darf höchstens neun Monate vor der Anmeldung zum 

Firmenbuchliegen; 
" ' 

2. d~eallenfallserforderlichEm Zus:timmungserklärungen 

einzelner Anteilsinhaber; 

3. 'die Gründhngsberichte undPrüfungsberichte nach §3 

Abs. 3; 

4. die nac~ den Gründungsvorschriftenfür di~Eintragung 

derneuen Gesellschaften erforderlichE;:!nweiteren 

Urkunden;, 

5. die Genehtnigung;fallsdie'Spaltung einerbehötdlichen 

G~nehmigungbedarf. 
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Eintragung und ihre Rechtswirkungen 

§ 9~ (1) Die Spaltung ist im,Firmenbuch bei der 
"\ " .' ~. ' . 

übertragend.en Gesellschaft 'e,inzut,ragen. Bei den neuen 

'Gesellschäf,ten ist u~ter Hinweis, auf die Firmenbuchnuinrnerder 

.Übertragenden Gesellschaft einzutragen, daß, die'Ges,ellschaft 

aus einer' Spa. i tung herv6rgegangen is,t. 

(2) Die Eintragung derSp~lt~~g in das Fiimenbuch hat, 

, folgende Rechtswirkungen: 

1. Die neuen Gesellschaften ,entstehen entsprechend dem 

·Spaltungsplan. 

,{ 

2. Die Vermögensteüle' der übertrag'enden Ges.ellschaft gehen,' 

entsprechen~der im Spaltpngsplan ~o~gesehenen Zuordnun~ 

jeweils irnwegeder Gesamtrechtsnachfblge auf die neue 

Gesells,~haft oder die, neuen Ges~11schaften libero 

3. Bei',der Aufspaltung erlfsGht die ijbertragende 

Gesellschaft;, darauf ist in der Eintragung hinzuweisen. 

aei der A~spalt~ng ist ~as Nennkapital ent~prechenddem 

,Spalturigsplan herabgesetzt. 

4. Die Änteilsinhaber der Übertragenden Gesellschaft werden 

ents,prechenddemSp,a 1 tungsplan ' Anteilsinhaber de~ rieuen 

Gesellschaften: ~echteDritter an deri Anteilen der 
,.' • H, • - _,.. ,," •• 

. ' '. . ~ ,. ..':. . '. '." .', , . 

übertragenden\,Gesellschaft bestehen an den an ihre 

Stelle tretenden Anteilen unq an allfälligen ba~en 

Zuzahlungen wei ter.., " 
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5. Der, Mangel der notariellen Betirkt.mdu~g des 

Spaltungsbeschlusses wird geheilt~ 

(3)Mängel 'der spaltung lassen ,die wii~ung~ndet.Eintragung 

~ach ,Abs. 2 unberührt~ 

(4) S()lang~ einem Schuldner nicht bekannt wird, welcher der 

an der Spal'tung beteiligten ,Gesellschaften die Forderung 

zugeordnet ist , kann er mit ,SChuldbefreiEmder Wirkung an jede, 

von ihnen bezahlen ödet sich' sonstmi,tje'der von ihnen abt:irtderi. 

'(5) Solange einem Gläubiger, nicht bekannt wird, welcher der 

an der Spaltung beteiligten Gesellschaften'dte Verbindlichkeit 

zugeordnet ist, kann er Erklärungen betreffend diese 

Verbindlichkeit gegenüber jeder von ihnen abgehen. 

Schutz der, Gläubiger sowi,eder 

Inhaber von Sonderrechten 

§'lO~ (1) Für die bis zur Eintragung der Spaltung 
, I 

, ' , 

,beg ründeten VerQindl ici1kEd ten der übertragenden GeSellschaft, 

einschließlich Ansprüchen aus späterer nicht geh6ri~er 

Erfüllung urida\ls späterer Rückabwicklung, haften'nebender 

Gesellschaft, der die Verbindlichkeit nach dem Spalt'ungsplan 
, " 

zuzuordnen ist, die übrigen an der Spaltung beteiligten 

Gesell~chaften als BüigeündZahler. 

(2)' Diese Haftung ist für Verbindlichkeiteri"die innerhalb 

von fünf Jahren naCh der Eintragung der Spal,tung fällig werden, 

,) 
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unbeschränkt; von der ~~ftun~ fUr später 

fällig~~rdende Verbindlichkeiten wirdjedemithaftehde 

G~s~ilsch~ftinsowei~frei,alssie an Schulden für a~de~e 
) 

Gese l'l~thaft~n schoh .sov.ie1 berichtigt hat , wie dem Wert 

'des bei der" Spaltung zugeordneten Vermögens:t,eil~ 
" . I' .' ' . 

. entspricht .. ' 

(3) ::;oweit ein Gläubige.r aus einer für den. " 
'. " . :'''.,'' 

Insolvenifal:lvorgesehenem, ~ach gesetzlicher, Vorschrift 

aTrich,teten und.staatlich UberwachtenDeckungsmasse, aie 
'. ',:, '" . . 

ein 'Recht auf '"orzugsweise Befriedigung gewährt, 
.. 

bef~iedigt ~iTd oder werden kann~ best~ht ke~neHaftung-

als Bürge'ulld Zahler.. 

(4) Pen Inhabern von. Rechten 'bei der übertragenden 

. Gesellschaft, di'ekein stimmrecht gewähren, insbesondere 

den' Inhabern von . Anted len ohil~ Stimmrecht, 
" . I, '. .-, ,. 

Wande lschu1dver::;;chreibungen, . Gewinnschuldverschreibungen 
, " . . - , 

undG.enußrechten, sind gleich\'lerti.~e Rechte zu gewä:hren~ 
. ,': . 

'1 '. .. . • 

Für 'die Erfüllung 'dieser VerpfliChtung :.naften die and~I: 

'$paltung beteiligten Gesellschaften ohne die Beschrarikung' 

des Abs.2. 

(5) Auf Spaltungen nach diese~'Bundesg~setz ~ind die-
. "', ".:_, 

Bestimmt.lllgery des § 1409 ABGBiH der jew~ilsgeltendEm 

Fassung. und des § 25 HGB in de.r jewe~lsgeltendert Fassun<;J 

nicht~nztiwenden. 

(6) Wer ein reChtliches In.teresse glatibhaftmacht, 

kann bei dem Fi rmenbtichgeticht . des Si t.zes der· 

/ 
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.übertragenden Gesellschaft im außerstreitigem Verfahren 

vonj~~er an der Spaltung be~eilig~en Gese11scihaftdie 

Erteiltmg von Auskünften über .die ihn betreffende 

Zudrdnungvon Vermögensteilen beantiagen; 

erforderlichenfalls kann das Ger.icht die Vorlage der 
.- , '. " . 

Handelsbücher, sowie die Einsichtnahme'durch die Partei .. 

'oder einen zur beruflichen'Verschwiegenheit verpflichteten· 

Sa~hverständigenanordnen. Das Gericht kann auch anordneni daß 

der zur Auskurift Verpflichtete eine~ Eid dahin zu leisten hat,. 

. ",.' .. ". '" '. daß dl.e Auskunft rl.chtl.g und vollstandl.g l.st. 

GeltUI)g von Betriebsvereinbarungen· 

und Beibehaltung des Zuständigkeitsbereichs 

des Betriebsrats 

§ 1i .. § 31 Abs. 5 und §62 bArbVG inder jeweiis 

geltenden Fassung gelten auch dann,wenndur.ch ·die Spaltung 

Betriebsteile aus dem Entscheidungsbereich des Unternehmens 

. ausscheiden. 

Strafbestimmung 

§ 12. Mit Freiheit~stra~e bi~zu zwei~ahren uder=mit 

Geldstr~fe bis zu ~60 Tagessätzeh ist. vom Gericht ~u bestrafE:!ni 

we~~alsMitgl~eddes Vorstandes einer Aktienge~ellschait, BIs 
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'Geschäftsführer,einex'Gesellschaft mit beschränkter Haftung i 

als Mitglled ,eines Aufsic'htsrats oder als Abwickler '. '. . . -" . . " . .. 

, \, (1iquia·ator), bei' derBpaH:~ngdie Verhältnisse der 
, ' . !'" 

Gesel'lschaft, 'einschl~eßlichih,rer Beziehungen zu verbundenEm 

"Unternehmen, in.> den die Spaltung-einschließlich die Gründung, 
, : ", " ". 

derneuenGesellschaften,betreffendenUriterlagen"Erklärungen 

'und Aüskü~ftehunrichtigwiedergi1:>t oder dabei erhebliche' 

umstände'.yersch~,iEd9.t > ,~'", ,', 

Artikel TI 

Änderungen des Handelsgesetzbuches 

Das Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, 

RGB1.' S 219, zuletzt geände'rt durch das 

" BundesgesetzBGBl. Nr .. lO/1,991, wird' wie folgt geändert: 
! 

1. IIn § 202 

. . " " 

,a} erhält die biSherige Bestimmung die AbsatzbezeIchnung 

.. (1)" ;. darin wird folgender zweiter Satz angefügt:· 

,"Werden Betriebe oder Tei,lbetriebe eingelegJ oder 

zugewendet, sogilt'§ 203 Abs. 5 sinngemäß." 

352/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)14 von 73

www.parlament.gv.at



,,;' 

" .... 1·', 

.... , .. , 

- 15-

. . . 

b) wi rd folgender Abs.. 2 'angefügt: 

.. (2) Bei Umgründungen (Verschmelzungen, Umwandlungen:,· 
. \ . , . .' 

Einbringungen,.Zusammenschlüssen, Realteilungen und 'Spaltungen} 

gilt folgendes: 

1. Abweichend von Abs. 1 dürfen die Buchwerte aus dem 

letzten Jahresabschluß oder einer Zwischenbilanz, die nach den 

auf. den letzte,nJahresabs.chlußl angewandten Bi lanzierungs-und 

BewertungSrriethoden zu erstellen ist, fortgeführt~e~den.Der 

Stichtag der zugtundegelegten Bilanz darf höchs'tens neun Monate 

vOr der Anmeldung zum Firmenbuchliegen;isteine . 'Anmeldung zum 

Firmenbuch nicht vorgesehen, so ist der Tag des Abschlusses der 

'zugrundeliegendenVereinba:rung maßgeblich. War der 

Rechtsyorgänger (d~rUbertragende) zur Führung von Büchern, 

.nichtverpflichtet, dürf~n die st~uerrechtlichen Werte 

angeietzt werden. 

2. Übersteigt der Gesamtbetrag der Gegenleistung die, 

fortgeführten Werte nach Z 1, so dar~.derunterschied~betrag 
. , . 

unter die Posten des Anlageverrriögens aufge~ommenwerden; der 

Gesamtbetrag der Gegenleistung ergibt'sich aus dem 

Gesamtnennbetr~g oder dem höheren Gesamtausgabebetrag der ne~en 

Antei le, dem Buchwert eigener oder . tlIltergehe~der Antei 1e und 

den ba,ren Zuzahlungen. ' 

3., Jener Teil des,Unterschiedshetrags, der den Aktiven und 

Passiven des übertr~~enenVerciögens zugeordnet werdenkann~ 
. '. 

ist, als Umgründungsmehrwert gesondert auszu~eisen~auf diesen 
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Wert sind die. für Vermögensgegenstände und Schulde1)gelte~den 

Bestimmungen a.Ilz1.lwenden .. Eindanachverbleibender Restbetrag' 

'darf'alsFi rmenwert angesetzt werden,," 
" 

2. Der letzte. Satz im §.' 203 Abs. 5 hat zu lauten:' 

"Die .Abschreibung.des Geschäfts (Firmen)werts istplam;näßig 

längst.ensauf die Geschäftsjahre, in denen er voraussichtlich 

genQtztwird, zu verteilen." 

Artikel 111 

,-' 

Äp.derungendes Aktiengesetzes'l.965 

Das Aktiengesetz 1965,BGB1" Nr~ ~8, 

zulet~tgeändert durch das Bundesgesetz' 

BGBl. Nr .625/1991, wird wie folgt geändert:' 

1. Tm §33 Abs~3 vorletzter. Satz wird.'das Wort '~sechs" 

dUrch das Wort i'neun" ersetzt. 

, 2 .. Überschrift und. § 224 haben ~u lauten: 

"Unterbleiberi der Gewährung von 

Aktien 

. : { 

"' . 
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§ 224. (1) Die überriehmende Gesellschaft darf keirie 

Aktien gewähren, soweit 

1. sie Aktien der übertragenden Gesellschaft besi tzt; 

2. die übertragende Gesellschäfteigene Aktien besitzt. 

(2) Die übernehmende Gesellschaft darf von der Gewähiung 

voriAktien absehen, sow~it 

1. die Gesellschafter sowohl an der übernehmemden als auch· 

an der übertragenden Gesellschaft' im glefchenVerhältnis 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, es sei denn, daß 

die~ dem Verbot der Rückge~ähi der Einlagen'und~der ßefreiun9 

von ~inlageverpfiichtungen wider~pricht; 

2. Gesellschafter der übeLtragenden Gesellschaft auf die 

Gewährung von Aktien" verzichten. 

(3) Sofern' die übertragende Gesellschaft Aktien an der 

übernehmenden Gesellschaft besitzt! sind diese, soweit 

erforderlich, zur Abfindung der Ge~ellschafter det 

übertragenden Gesellschaft zu verwenden. 

(4) Leistet die übernehmende Gesellschaft bare. Zuzahlungen, 

so dürfen diese den zehnten Teil des Gesamtnennbetrags der 

gewährten Aktien der übernehmenden Geseilschaft nicht 

übersteigen." 

3. § 225 Abs. 3 hat zu lauten: 

"Der Anmeldung zum Firmenbuch des Sitzes der übertragenden 
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; 

Gesells,chaft ist ferner' elne Bilanz der übertragenden 

Gesellschaft beizufügen, die für einen höchstens neun Monate 
.. 

VOr der Anmeldung Iiegepden.Zeitpunkt allfgestellt worden ist . 
•• <" , • 

(Schlußbilanz). Für diese Bilanz gelten dief.ür . 

Jahresabschlüsse anzuwendenden Bi lanzierungs- u~d 
. .'. - - .' 

Bewertungsmethoden sinnge~äß~ sie b~autht'~icht veröffentlicht , . 

, werden.'" .'" < 

4., § .228 wird . aufgehoben . 

. 5.§ 23.3 Abs. 1 hat zu lauten: 
. . 

"( 1) Bei Verschmelzung von Aktiengef:iellschQ.ften 'durch 

Bildung eirier neüen Aktiengesellschaft gelten sinngemäß§'220 

Abs. 1 Satz 1., Abs. 2 Satz i,.§ 221, § 224 Abs.2, § 225 Abs. 2 

und ,3, § 226 Abs. 2, 5 bi~ 7,' §§ 221, 229, 230, 232; jede!der 

sich vereinigenden Gesellscha'ftengilt als übertragende und die 
\.. . . 

neue Gesellschaft als übernehmend~; ~ußerdem gelten die 

folgenden Vorschriften:" 

.6 .. § 235 Abs ~ 2 hat zu lauten: 

.. (2) Für (iie, übertragende Gesellschaft gelten § 220 Abs ~ 1 

Satz 1, Abs. 2 Satz 1, §§ 221, 225, 226 Abs.:, 3 bis 5,' §227, 

§§ 229, 230 'und 232 sinngemäß." 

7. §236 Abs. 2 hat zu lauten: 

"( 2) Für dieVermögensübertragung gelten, sow,ei t sich aus 
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den folgenden Vorschriften nichts anderes e~gibt, §~220 Abs. 1 

Sati 1, Abs. 2 Satz 1, §§ 221, 225, 226 Abs. 3 bis 5, § 227, 

§§ 229 bis 232 sinnge~äg." 

",8. §237 Abs. 1 e:rster Satz hat zu lauten: 
, I; I 

"Eine Ubertragungdes ganzen Gesell~chaftsvermögens einer 

AktiengeSBIIschaft, die nicht unter den neunten Tell dieses 
\ 

Gesetzes und die §§ 235 und 236 fällt, ist nur auf Grund eines, 

Beschlusses der Hauptvers,ammlung zulässig." 

9. Dem § 240 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"§ 225 Abs. 3 gilt sinngemäß." 

10. Dem § 24,6 Abs ~ 3 ,wirdfölgender Satz angefügt: 

"§ 225 Abs.3 gilt sinngemäß.~ 

) . 

Artikel IV 

Änderungen des Umwandlungsgesetzes 

Das Bundesgesetz über die Umwand1ungvon 

Handelsgesellschaften, ,BGBI. Nr. 187/1957, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGB1. ,Nr. 10/1991, 

wird wie folgt geändert: 

l.§ 1 Ab,s. 1 hat zu lauten: 
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, " (1) , Aktiengesellschaften und GesellSchaften mit, 

beschränkter Haftung _ ("Kapitalgesellschaften") können nach 
. . . , . 

MaßgabedeifOlge~den' Bes'timmungenduichÜbertragungdes 
! . ",', 

unternehme,nsauf einen Gesellschafter, ("N.aChfÖlgeunternehmer") 

in eine offene ijandelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder 
, , , 

, , . 
einge't i ageneErwerbsg,esellschaft ("Nachfolgeuntetnehmen") 

u~gewandeltwerden, we'nn'die Kapitalgesellschaft länger als 

zwei Jahre besteht~ 

2 .. ImS 2 Abs. 1 hat der letzte 'Satz zu lauten: 

, "Einer, Umwandlung durch Übertragung des Unternehmens auf 

den Hauptges~llschafter steht nicht im~ege, daß'dieser eine 

juristische Person, eine offene Handelsgesellschaft, ein~ 

Kommanditgesellschaft oder eine eingetragene 

Erwerbsgesellschaft {s~." 

3. Im § 4.zweiter Satz wird das Wort "sechs" durch das 

Wort "neun" ersetzt. 

-, 
4. Im § 6 Abs. 1 und 2 werden die Wörter "Handelsgewerbe" 

jeweils-durch das Wort "Unternehmen" ersetzt. 

5. _ Im § 7 

, :"" 
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a) haben U~erschrift und Abs .. 1 irster Satz zu lauten: 

, "Umwandlung unter gleichzeitiger Errj,chtung 

einerofferien Handelsgesellschaft,' KOnUnanditgesellschaft 
- . ( . 

oder eingetragenen Erwerbsgesellschaft 

§ 7. (1) Die Hauptver,samm1ung . (Generalversammlung) einer 

Kapitalgesellschaft kann die Errichtung einer offenen 

Handelsgesellschaft, einer KommanditgesellschaJtoder einer 

eingetragenen(ErWerbsgesellschaft und zugleich di~ Ubertra~ung 

. qes Vermögens der Kapitalgesellschaft auf die offene'· 

Handelsgesellschaft, Koriunanditgesellschaft oder eingetragenen 

Erwerbsgesellschaft beschließe~~" 

b) hat der Abs.3 zu lauten: 

,"(3) Im Urriwandlungsbeschluß nach Abis. I sind insbesondere' 
! . . . 

die Namen der Gesellschaft~r, das A,usmaß ihrer Betet ligung, . die 

Firma, die Rechtsform, der Sitz, die fUrZu~tellungen 

maßgebliche Geschäftsanschrift und eine kurze Bezeichhung des 

Geschäftszweiges der Personengesellschaft festzusetzen. ;Mi t der 

Eintragung des UmwandlungslJeschlusses bei de'r 

Kapitalgese11schaftindas Firmenbuch entst~ht die· 

,P~isonengesellschaft.n 

\ 
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6. Die Überschrift urid S 9 ha~en zu lauten! 

'"Haftung 

§ 9. (1) Wer das Vermögen der Kapitalgesellschaft mit dem 
J .' • 

• r, . . . . , 

des Nachfolg'eunternehmers (Nachfolgeunternehmens) vereihigt, 

bevor sechs Monate -seit der Bekanntmachung' der Eintragung., des 

Umwandlungsbeschlusses verstrichen sihd,oder' bevör da.n· 

Gläubigern, die sich rechtzeitig gemeldet haben, Befriedigung 

. oder Sicherheit gewährt worden· ist· (§5 Abs'. 2 vierter Satz),. 

hat'den Gläubigern Ersatz zu leisten. 

(2) In gleteher Weise haftet, wer det'Vorschriftdes § 5 

Abs. 4, erster oder zweiter Satz zuwider aus dem übbrnomrnenen 

Vermögen Entnahmen mächt." 

Artikel V . 

Änderungen des Firmenbuchgesetzes 

Das Fi-rmenbuchgesetz. BGBL Nr.. 10/1991, 

.wirdwie fOlgt geände~t: 

1. § 3 Z 15 hat zu lauten: 

"15. die Übertragung,undder Er~erb eines Betriebes oder 

352/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)22 von 73

www.parlament.gv.at



.: "> 

- 23-

Teilbetriebes 'und. deren Rechtsg.rund; die Eintragungen sind 

sowohl beim Erwerber als auchbeimVeräußerer' vorzunehmen;" 

, . 

2. Im §4wird die Z 1 aufgehobenund,er:halteridie 

bish~rigeri Z 2 ~is 7 die BezeichhungenZ 1 bis 6 

. 3~~ § 5Z4' hat zu lauten.: . 

"4. dieVers'chmelzung in den Fällen deI;' §§ 219 fif 

Akti~ng~setz 1965 in der jeweilsgeite~denFas~ung, die' 

VermogensübEHtragung in den Fällen der. §§ 235ff Aktiengesetz 

1965 iri dEH jeweils geltenden Fassung, die Umwa,ndlung in den, 

Fäl1en.der§§ 239ff Aktiengesetz . 1965 in deij.eweils geltenden 
i 

FassUng und nach dem Bundesgesetz über die Umwandlung von 

Handelsgesellschaften, die F;usiön. nach §,96 GmbHG irider 

jeweils geltenden Fas~ung sowie die Spaltung nach dem SpaltG in 

der. jeweils geltenden Fassungi" 

. . 

4. lm§ 6 Z '4 ,entfällt die WOrtfolge "und die Einbringupg 

nach § 1 Abs. 2 des Struktut"verbessertingsgeseties". 

5 .. Der bisherige § 34 er.häl t die Absatzbezeichnung .i (1)". 

\ '. AJs neuer' Abs. 2 wi rd angefügt: 

"(2)F,irmenbuchabfragen, die sic:h auf sämtliche 

Eintra:gunge~aller F:i.rmenbuchgeriC:hte oder ium~n:dest: eines 
i. 
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Firmenbuchgerichtes beziehen (Sammelabfragen) , können nach 

Maßgabe der technisc~en und personellenMöglichk~ften durch 
_. .. 

Übermi tt lungeinesSammelauszugs .aufeinemhesonderen 

. Datenträger erledigt werden.,Die.sammtÜabf~age·, ist-bei.einem 

Firmerib~chgerichtschriftlicheinzubri~~en. Die Eintragungen, 

die der Sammelauszug enthalten .soll~: sind dabei durch Angabe 

eines Stichtages, wenn sich die Abfrage aber au~dii3 .während 

eines '. bestimmtenzeitr~umsgeänderten und neu hinzugekoinmen~n 

Eintragungen bezieht, durch Ang.abe der Stichtage fÜr Beginn und 

Ende des Zeitraums zu bezeithnen." 

6. Nach § 37 wird folgender§ 38 samt Überschri,ft 

angefügt: 

"Anwendung des Datenschutzgesetzes 

§38. Die §§ BAbs. 5,11, 12, 25 und 32 bis 34 des 

Datenschut~gesetzes, BGBl.Nr. 565/1978, in der jeweils 

geltenden Fassung, sind auf das Firmenbuch nicht anzuwenden." 
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Artikel VI 

Änderungen des Genossenschaftsverschme1zungsgesetze~ 

DasGenossenschaftsverschme1zungsgesetz- GenVG, 

BGBL Nr. 223/1980, idF 
, , 

des BundesgesetzesBGB1. Nr. 13],./1981" 

wird ,wie folgt geändert:" 

1. Im § 4 Abs. 3 erster Satz wird das Wort "sechs" durch 

das Wort "rieun P ersetzt. 

2. §,6 hat zu lauten: 

"§ 6. Für deri Gläubigerschutz g~lt § 221 des 

Aktfengese~zes 1965 in d~r jeweils geltendertFassung sinngemäß." 

Artikel VII-· 

Änderung des ,Sparkassengesetzes 

Das Sparkassengesetz - SpG, BGBl. Nr. 64/1979, 

, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl~ Nr. 326/1986, wird wie folgt geändert: 
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§ 25 Abs. 4 letzter' Satz hat· zu laut.en.· 

"Für den Gläubigerschutz ist§ 227 des Aktienges(3tzes1965 

in. der jewei lsgel teriden' Fassungsinngemäß anzuwenden .'~ 

l. § 

"(4) 

§§ 221, 

Artikel VIII 

Änderungen des VersicherungsCiufsichtsgesetzes. 

Das Vet.sicherungsaufsichtsgesetz ". - VAG; 

BGBI. Nr. 569/1978, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGBI~ Nt. 625/1991, 

~ird wie ~ölgt ~eä~aert: 

59 Abs. 4 und Abs. 5 haben zu lauten: 

Für die Verschmelzung durch Aufnahme gelten die 

225, 226 Abs. 3 bis ~, 227 upd 2,29 ,bis 232 Aktiengesetz 

1965 ih der .jeweilsgeitenden F~ssung sinngemäß~ 

(5) Für die ver'schtnelzung 'durch Neubildung gelten die 

§§ 221, 225 Abs., 2 und 3, 226 Abs. Sund 6, 227, 229, 230, 232 

und 233 Abs .. 1 zweiter. Halbsatz , Abso. 3, 5, 6 und 7 Z' 1 

Aktiengesetz 1965 ln der jeweils geltenden Fassung sinngemäß~;'" , ' 

352/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)26 von 73

www.parlament.gv.at



- - . 
, " : -:..: :'. ~ 

-. 27, 

2 ~§;60,Abs_, 2 hat zu lauten:' 
' .. ',: .' ; 

','(2),Für'oie Vermögensübertragung gelten,soweit sich aus~ 

den ~ölgeiidehB~stimmungen nicht anderes ergibt,die§§,220 -. ... . ~ . 

, Abs., 1.erster Satz I 2.2,1" 223 i225~: 226 Abs~ IJmd 3 ,bis 5,227, 

229' bis 232 lmd 236 Abs. 41.111d 5 Aktiengesetz ,1965 inder 

'j eweilsg~ltenderi Fas,sung s iringemäß . " 

" I 

"'3;§73 Ab::;- 1 hat ztilau'ten: 
, , , 

"(1) Für dieVermögensüberttagungge1ten die ,§§,220 A1;>s.l 

,ersterSat:z;, 2~1, 223, 226Abs .3bis 5, 227, 229 bis 23'rund 

236 Abs. ,4 und ,5 Aktiengesetz 1965 in der jeweils geltenden 

Fassung sowie oet § 72Abs~ 8 dieses Bundesgesetzes sinngemäß." 

, , r 

Artikel IX 

Änderungen der: Gewerbeordnung' 

Die Gewerbeordnung 1973, BGBl.Nr. 50/1974, zuletzt, 

geändertdurc~ das Bundesgesetz 'BGBl.Nr. 686/1991, 

wird wie fOlgt,geändert:' 

1. ,Im§ll 

a}, ha t Aba. 4zu lauten: 

.. (4) BeiUmgründungen(VerschmelzuIlgen, Um""andlungeni, 
"\ , 
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Einbringungen, Zusamfnenst:::hlüsseni Realteilungenund Spaltungen) 
. , . . 

darf auf Grund der Gewerbeberechtigung desRechtsvoTgäng~rsdas 

.. Gewerbe durch längstens sechs· Monate, nachde:r'Eintragung .der 

UmgründungimFirmehbuch vom 

Rechtsnachfolger. (von den Rechtsnachfolgern) weiter 

ausgeübt werden. Derl,{echtsnachfolger hat die 'Eintragung 

in das Firmenbuch und die weitere Ausübung des Gewerbes 

innerha Ib von zwei Wochen nach der Eintragung in. das . 

Firmenbuch der Behörde (§' 345 Abs~ 1) anzuzeigen. Nach 

Ablauf von 15echs Monaten nach der Eintragung endigt die 

Gewerbeberechtigung. Ist eine Anmeldung zum Firmenbuch 

nicht vorgesehen,so, hat der Rechtsnachfolger den Abschluß 

der zugrundeliege.nden Vereinbarung und die wei tere . 

Ausübung des Gewerbes inne~halb von zwei Wocheri nach deili 

Abschluß der Vereinbarung der Behörde (§345 Abs. I) 

~nzuzeigen. In diesem Fall endigt die Gewerbeberechtig~ng 

nadh Ablauf von sechs Monat~n nach dem Abschluß der 

Vereinbarung." 

b) werden die Abs. '5 bis 7 aufgehoben. 

2. Im § ß5 

. a}wird in Z.4 das Zitat ,,§ 11.Abs. 3" d~rchdas Zitat 

,,§ 11 Abs. 2" ersetzt, 
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b) w i ~d in, Z '5 das Z i tat , .. (§ 11 Ab s. 4) " dur c h ,a'a s 

zitat' "(§ ilAbs~3)" ersetzt, 

c) hat di~ Z 6zU lauten:, 
, " 

"6. nach Ablauf von sechs Mon,aten nach' der Einttagung 

,einer im ,§' 11 Abs.4 ange'führten Umgründung ::lndas 
, , ' 

r ' ' , 

, Firmenbuch ,oder , sofern eine Anmel'dung 'zum Firmenbuch 
.' .' : 

nicht vorgesehen :ist; nach Ablauf von sechs Monaten nach'," 
.' '.' ". '.' . . , .' 

dem Abschluß der zugrundeliegenden Vereinbarung;" 

3~ Im § 345 

a) ,hat Abs. lzu lauten: 

"(1) Die Anze.1gen gemäß § 8 Abs.4 ('liEd tere Ausübung 

des Gewerbes' nach Zurück:legung' des 24. Lebensj ahresoder, 

bEÜ ErlanguTI9 d,er,' Eigenberechtigung) ,gemäß § llAbs.3 

" (wei tereAusübuhg'des Gewerbes ein:er Personengesellschaft 
" ' , - ...' 

i" .. ' , ','. I"~ ". - "-

des Handelsre'chtes 'nach, Ausscheiden des letzten 

! ! 

, .' 

,MitgeselJschaft~is, . Eintritt einesneuen Gesell~chafters), '. 

,gemäß § 11 Abs. '4 (Eintragung der umgründu~g in das 

Fi~menbuch öder Abschluß der zugrundeliegen~en 
, ..:, j 

Vereinbarung Und weitere Ausübupgdes Gewerbes des 

Rechtsvorgängers) und g'emäß § 12'(Umwandlun,g einer Offenen' 
. . '. . ", 

Handelsgeselischaft in eine Kommanditgesel~schaftoder 
, ; ., 

'einer Komma~ditgesel1schaft' in eineOffE?ne' 
.I 

Hahcleisgesellschaft) ~ihd beißer 

" 
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Bezi rksverwa 1,tungsbehQrdedes Standortes, bei 

konzessionierten de~erbenbei der für die Er~eilung de~ 
. ,. " 

Konzess ion zuständigen Behörde, ,zu eTstatten' II 

b)wird in Abs. 8 Z 1 das Zitat "§11 Abs.4 bis 7," 

durch das Zit~~"§ 11 Ab~. ,3 und 4;" ~rset~t. 

4. Im § 368 

a) wirq in Z 1.2 das zitat ,,§ 11 Abs. 3", durch das' 

" 

Zitat "§ 11 Abs. 2" ersetzt, 

b) wird in Z 1.3'das Zitat "§" 11 Abs. 4" durch das 

Zitat ,,§ 11 Abs, 3" ersetzt, 

c) hat Z 1~4z~ l~uten: ' 

"1.4. ~emäß §,11 Abs. 4 liberdie Eintragting d~r 

Umgtlindung in das Firmenbuch oder den Abschluß der 

zugrundeliegenden Vereinbarung und die, weitere Ausübung 

des Gewerbes des Rechtsvorgängers," 

d) werden die Z 1.5, bis 1.7 aufgehoben. 
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Artikel x: 

Inkrafttreten, vollziehungskl~usel 

. (1) Dieses Bundesge,setz trftt mi t 1 .. Juli 1992 in ,Kraft. 
. . '. 

(2) Mit der VOllziehung dieses. Bundesgesetzes ist der. 
. I, 

.'. Bundesmiilis'terfÜr'Just iz' betra~tj . hinsiC!1t.lichdes.:§ "11 S1?altG 
:' .' . ,." ,"," 

der Bundesminister fÜr Arbeit und So~iale~ undhirisichtlich'des 
( 

~rtikel IX'~er Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister fÜr 

Justiz. 

I', 
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Begründung 

Allgemeiner T~:i.l 

Die Regierung~vorlage des neuen 

Umgründungssteuergesetzes macht es notwendig und 

zweckmäßig, Anpassungen im Handels...: und Gesellschaftsrecht 

vorzunehmen. 

Die wichtigsten Anpassungenbetreffen: 
, 

1. Die steuerliche Spaltung nach Art. VI des 

Entwurfes. Wegen des derzeitigen Fehlenseiner 

österreichischen Regelung war.es zweckmäßig' zumindest 

diejeriigen Rechtsvorgänge zu regeln, die überwiegend in 

der Praxis zu erwarten sind. 

2. Die Neufassung des § 202 HGB, womit in Abs. 1 

klargestellt wird, daß die Regeln über den, Firmenwert 

gelten, ~enn Betriebe oder TeilbetriebS eingelegt oder 

zugewendet werden und für den Fall' der Umgründurig in 

Abs .. 2 ein Wahlrecht auf Buchwertfortführung geschaffen 

wird, um die EinhSit von Handelsbilanz; und Steuerbilanz zu 

ermöglichen. 

3. Vereinheitlichung der Fristen für die Rückwirkun'g 

_ derUrngründungert auf neun Monate. 
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4.Die Umwandlung von. Kapl\talgesellschaften in 
. . ," 

. 'eingetra'gene Erwerbsgesellschaften wi rdfürz~lässig 

· erklärt; . nicht nur minderkaufmännische . Betriebe," sondern 
:,' .' " 

auchnichtkaufmännische Betriebew~rden umwandlungsfähig . 

. 5. Die Pflicht zur Eint tagung jeder Übertragung· eines 
, " , 

nach außen hin in Etscheinungtretendenbetrieblichen 

Überganges in das Firmenbuch .wird fe.stgelegt. 

6. Im BMJkonstituierte sich unter Vorsitzyon' 

SL GA Dr. Tades. eine Arbei ts'gruppe "Koniernrecht, ,/ 

umgründungs~ und ver~~hmelzungsrecht", die am 24.4.1991 

ihre erste Sitzung und in der Folge unterdet Leitung von 

Uni~.Prof. Dt. Doralt;und MR Dr. Zetterinsge~amt 

16 Si tzu'ngen, davon 9 Si tzungeniri einem Redaktionskomitee 

abhielt. Teilnehmer der Arbeitsgruppe waren außerdem 

Dr. Bauer '.' (BWK) , Dr~ Gahlei tner (AK) , pr. Haas-Laßnig 

(AR)! Dr. Hanreich (BWK), Doz. Dr. Hügel,Notar 

Di. Kirschner, DDr; Kraus (AK), ao. Uni v. Prof. Dr. Nowotny 

,(WU Wlen), ,RA Dr.· Reich;...Rohrwig, RA pr. Torggler, 

MR Dr. Wiesner(BMF) ,Dr.Seit.z (VÖI) ,WP Dkfm~Wirth, 

Dr. Wundsam und Dr. Zacherl (BWK) .. Als Schriftführer 

fungierten Uni v .Ass. Dr.,. Stern (WU Wien)' und StA Dr. Heigl 
. . 

vom BMJ. Teilnehmer des Redaktionskörititees waren· 
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Univ.Prof. Dr. Doralt, Doz. Dr. Hügel, 

ao. Univ.Prof. Dr. Nowotny, RA Dr. Reich-Rohrwig, 

WP Dkmf. Wirth Und Dr.Wunpsamund vom BMJMR Dr. Zetter 

und StA Drw Heigl. Die Beratungen und Ergebnisse dieser 

Arbeitsgruppe des Redaktionskomitees führten im 

November 1991 zur Ausarbeitung eines Arbeitspapiers, 

welches einerseits di~ handels~ und 

gesellschaftsrechtliche B,asis für die 

Spaltungsbestimmungen.des Umgründungssteuergesetzes 

(Regierungsvorlage 266 der BlgNRXVIII. GP) Und 

andererseits legistische Begleitmaßnahmenhandels- und 

gesellschaftsrechtlicher Art zudiesem~unde~gesetz 

enthält. Dieses Papieri~t ~~ 27.11.1991 den mit 

Handels- und Gesell.schaftsrecht befaßten· 

Universitätsprofessoren, den Justizsprechern, dem BMAS und 

dem BMwA zugesandt worden. 

7. Der, Entwurf dient nicht unml ttelbar .der Umsetzung 
" 

von :EG-Recht. Soweit EG-koIiforme RegelungeI1 getroffen 

worden sind, wird dies bei den einzelnen Bestimmungen 

angeführt. 

8. Ob ein Personalmehrbedarf und Kosten für den Bun~ 

entstehen ist nicht quantifizierbar. 
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9. Hinsichtlich des § 11 Spa1tG stützt sich die 

Zuständigkeit des Bundes auf Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG, 

hins ichtlicJ:1.des Art. IX auf Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG, im 

übrigen auf Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG (":Zi vilrecbtswesen") . · 

\: 

I 

I 
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Besonderer Teil 

,Zum S 1 Spa1tG allgemein: 

Der österreichische Gesetzgeber betritt zwar hier 

. gesel;lschaftsrechtlichesNeuiand, kann sichaber.auf . 
. . 

aus ländische Vorl:ti Ider stützen. Insb~sondere gibt e~, in 

. Frankreich ein ausgeprägtes Spafturtgsrecht ~.Auchin 

Deutschland ist die Spaltung seit lingerer Zeit in 

Diskussion. Das deutsche Bundesministerium der Justiz hat 

1989 einen Diskussionsentwurf zUr Bereinigung des 

. Umwandlungsrechtes (in der Folge·. abgekürzt' DE) vorgelegt. 

Auf der Basis dieser Vorarbeiten wurde in Deutschland am 
. . 

5. April 1991 das Gesetz über die Spaltung der von der 

Treuhandanstalt verwalteten Unternehmen (dSpTrUG, 

dBGBI. 1991, Teil I, 854) erlassen~ Beide Texte folgen der 

sechsten Ric~tlinie des Rates vom. 17.12.1982 gemäß Art. ~4 
" . 

. .' . 

Abs. 3 Buchst. g des Vertrages befreffend dle 'Spaltung ~on 

Aktiengesellschaften, in der 'Folge abgekürzt Spaltungs-RL 

(82/891/EWG, ABI. Nr. L 378 8.47 ff), die auch der 

vorliegende Entwurf berücksichtigt. Dabei ist zu beton.en, 

daß Österreich ~uch nach dem Beitritt zur EG nicht 

verpflic~tet sein wird, alreMöglichkeiten, die die 

EG-Richtlinieoffenläßt,auszuschöpfen; insbesondere 
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bleibt es dem österreichischen Gesetzgeber unbenommen, 

höhere Standards zum Schutz der Minderheit oder der 

Gläubiger zu setzen, als sie der Untergrenze dei 

EG-Richtlinie, entsprechen. Von dieser Möglichkeit wurde im 

'vorliegenden Gesetzesentwurf mehr,fach Gebrauch gemacht~ 

DSnn zunächst sollen nur die in der P~axis besonders 

wichtigeri Fälle ~eregelt~eiden~um die Ausnü~zung,der 

steuerrechtlichen Vorschriften auch handelsrechtlich"zu 

erle!icht~rn. Es ist zu erwarten, daß der Großtei I der 

Spaltungen innerhalb einunddes'selben Konzernes 

stattfinden wird, eine' geringere 'Zahl wird es im, Bereich 

~on FamiliengeSellschafte~ mit ein~r überschaubaren 
." , \ 

Mitgliederzahl geben. Für diese Fälle bietet der Entwurf 

ve~einfachte LÖSungen. In diesen Fall~ruppen wird iri der 

Regel Einstimmigkeit erzielbar sein. D~durch wird' die' 

gesetzgeber ische Aufgabe erleichtert, weil bei Zustimmung 

aller Gesellschafter auch die ~nichtverhältniswahrende 

Spaltting" (entflechtende Sp~ltung,Spaltting mit 

Anteilstauschauf der Ebene der Ariteilsinhaber.) "ohne sonst 

zum Schutz der Minderheiten erforderliche besondere 

Spaltungsprüfung und, geri~htliche Kontrolle möglich ist. 

Weiter~ beschtäriktsich der Entwurf auf die 

1. "Aufspaltung" (Liquid'ationsspaltung) ,bei welcher,die 

bisherige Gesellschaft, ohne Abwicklung voll beendet 
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'wird und ihre Vermögensteile gieichz~itigaUf neue 

Kapitalgesellschaften'übertragenwerden ünd 

2. die "Abspaltutig", bei welcher die bisherige 

Gesellschaft bestehen bleibt und eine oder mehrere 

neue Gesellschaffen hinzutr~t~n. 

. '\. 

Beide Formen haben gemeinsam,da~ ~ie Anteilsrechte 

.der neu entstehenden ~apitalgesellschaften unmittelbar ,den 

Anteilsinhabern der übertragenden Gesellschaft zukommen, 

wobei wiederum diese entweder im selben. Verhäl trüs wie 

bisher be~eiligtw~rden (ve~h~ltniswa~rende Spaltung) oder 

die bisherigen Verhältnisse veränd~rtwerden, .~as bis zur 

VOllständigen Entflechtung gehen kann, sodaß jeder 

bisherige Anteilsinhaber (oder Farriilienstamm) 

Alleingesellschafter einer neuen Kapitalgesellschaft wird 

\(ent~le2htende Spaltung). 

Der Entwurf regelt nicht die in Deutschland sogenannte 
l 

Spaltung zur Aufnahme, bei welcher die vermögen~teile der. 

übertragenden Gesellschaft auf bereits bestehende 

Unternehmen übeitrageriwerden~ Wenn dies gewünscht wird, 

kann sich an die vorgesehene Spaltung zur Neugründung in 

einem. zwei tEm Schritt eine Verschmelzung anschließen,· die 

bei entsprechender planung auch zum selben Stichtag' 

rückwirkend erfolgen kann. Die Regierungsvorlage des 

Umgründungssteuergesetzes begünstigt auch eine solche . , 

Spaltung mit gl~ichzeitiger VerSChmelzung. 
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Sobald mitdi~ser neueri~paltungsform einige 

,ErEahrungengesammeltworden sind, wird es ,zweckmäßig 

sein, . :diejetzt. zu t.~effendeIJ. RegeliIngen. zu Überdenken; .' 

insbesondere 'wird zU prüfenseiri', ob eine bloß '.mehrstimmig 

beschloss~ne Spaltung.einz~f~hren ist und ob einBe~arf 

für"diesp~ltung'zur Aufnahme be~teht." Bei Bewährung der 
. '. '. '. ,,-., . . . 

'" j etzt' vorges~herien Vorschr'iften kön.nte Überlegt' werden, 
, ",.., , . ~. . : . 

die Spaltungsmöglichkeit für.Genosserischaften~nd 
" , 

Ve'rSicherungsvereineauf G~genseitigkei tzu eröffnen. Dies 
. " . .' 

kann zusammeri mit einer umfassenden Neuregelung der 

handelsrechtlichen, Vorschriften über die Umwandlung 
~. . . '. . . - .' " 

:geschehen oder zumindest ariläßlich der gepl~nteh 

Neuregelung des Verschmelzungsrechtes unter 

Berücksichtigung der Dritten' EG-Richtlinie vom 9.10.,1978 
\' 

(78/855/EWG, ABI. Nr. 295 S ~36 ff, Verschmelzungs-RL). 

,Zum§ 1 ~paltG; 

, ' 

,pie' Bestiinmung hat ihr Vorbild in den §§ 138, 167 DE, 
," . , 

,§'l dSpTrUG und Art. 2 Abs. 1 RL. 

Zum Abs. 1 

Geregelt sind ausschließlich Spaltungeninläridisbher 
\ 

, ' 

'Kapitalgesell~dhaften, das heißt,'solcher Gesellschaften, 

die im Inland ihren Sitz haben (§ 10 IPR-G). 

" 
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Zum Abs. Z 

Die Formulierung "im Wege der Gesamtrechtsnachfolge" 

fOlgt § 8a Abs.5 KWG und § 61a Abs. 1 VAG. schon bei 

diesen Vorbildern ist ~s mö~~ich, daß die 

Gesamtrechtsnachfolge nur~inenTeil des Vermögens der 

übertragenden juristischen Person erfaßt.Bei det ~paltung 

ist dies begriffsnotwendig. Dlese partielle 

Gesamtrechtsnachfolge betrifft nur zugeordnete . . 

verrpögensteile unq erspart die Einholung von 

Zustimmungser.klärungen und die Vornahme von 

Einzelverfügungen (~erfügungsgeschäften}. 

Abweichend vom Steuerrecht: soll handelsrechtlich die 

Spaltung nicht auf Betriebe, Teilbetriebe und 

Beteiligungen.beschränkt seiri (daher die Formulierung 

"ihrer Vermögensteile" in Abs. 2 Z 1 und "eines .Qder 
.' 

mehrer~r vermögensteile" in Abs. 2 Z 2). 

Wegen des Erfordernisses. der Einstimmigk~it'ist auch 

die Ub~rtragung von einer AG auf eine GmbH und umgekehrt 

ohne weiteres~ertretb~r. 
f 

Zum § 2 SpaltG: 

Die Bestimmung über den Spaltungspianist den"§§ 141, 

149 DE,§ 2 dSpTrUG und Art. 22 Abs. 1 und 2 in V~rbindung 

mit Art. 3 Spaltun~s-RLnachgebildet. 
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Zum Ein1eitungssatz 

:. . 

In de,r Folge wird nur vom, Vorstand gesprochen (vgl. 

§ 15 GmbHG) ~ 

Zur Z' 3 

Für die Aufnahme der,Zuzahlungen, welche 

Anteilsinhaber an andere Anteilsinhaber leisten, in'd~n, 

Spaltungsplan, spricht, daß dies auch im . ~ . . 

umgründl.mgssteuerrecht verlangt ist, obwohl die Frage nur 

'die Gesellschafterebene betrifft. Die Übernahme der 

steuerrechtlichen Gre'nzen,von einem Drittel (§36 der 
. '.' . , 

Regi~rungsvol?lagedes l)mgründungssteu~rgesetzes) in das 

,Handelsrecht ist nichter·forderlich, weil der ,Anteilskauf 

, zivilrechtlich 'ins Belieben der Gesellschafter 'gestellt 
I 

ist. 

ZurZ,7 

Schuldrechtlich wird in aller Regel die Rückwirkung 

und zwar i:iufden Stichtag derzugrundeliegendenBilanz 
, , I 

gewollt sein. Da~on ist der von der Eintragung im 

Firmenbuch abhängige Tag des Wirksamwerdensder Spa~tung 

zu unters6heiden (§ 9 A~s. 2)~ 
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Zur Z 8 

Die hie~ aufgezählten~Punkte des Spaltungsplanes 

werden im wesentlichen auch,bereits, in dem nachZl 

erfdrderlichen GesellSchaftsvertragenthalt~D se~n.Uriter 

dem B~giiff Genußtechte ~allen insbesondere'auch 
. .. ., ,) 

, ' 

Partizip,atioDsscheinei obsti lieGeseilschafter, 

Genußberechtige usw. ern individuelles Zustimmungs recht 

haben, richtet sich nach allgemeinem Schuldrecht, ,bzw. 

Handelsrecht (vgl. auch § 10 Abs.4). 

Zur Z' 10 

Die Vorschrift des ersten Halbsatzes findet .in § 8a 

Abs. 3 KWG und § 61a Abs. 2 VAG eine weitgehende 

En~sprechring. Bei Betrieben und Teilbetrieben ,wird in de~ 

Regel mit dem Hinweis auf d~e Bilanz das Auslangen 
, , 

gefunden werdenj da bei ordnungsgemäßer Bilanzierung, die 

einzelnen einer Bilanzposition zuge()rdneten Vermögensteile 

ohrie weiters feststellbar s~inmüssen. ~echtsverhältnisse, 

die nicht bilanzierurigsfähig sind, z.B. noch'nicht 

erfüllte Verträge, Generalvertretungen, selbst erstellte 

immaterielle,Gegenstände des Anlagevermögens, sind durch 

die Bil~nz nicht zugeordnet. Zui Sicherung einet 

reibungslosen EintragunginSbesonders im Grundbuch, 
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Patent- " und Markenregister·, . ist eine entsprechende 

Aufzählung der Liegenschaften, Patente und Marken geboten. 
I, . '.' ,.' . 

§ 10 Abs .. 6 des Entwurfes sieht bei .Vorlie.gen eines, 

rechtllchen~nteress~s (daher i~sbesondere fijrGIäubi~~r 
", '., .' 

. und Schuldner der Gesellschaft) ein im aUßerstreiti:gem 

Verfahren durchsetzbares Auskunftsrecht gegen jede .der 

beteiligten Gesellschaften vor; ihre position ist weiters, 

dadtirch gesichert~ daß alle beteiligten Gesellschaften 

solidarisch haften (§ 10 Abs. 1). 

Im.prozeß-- und Exekutionsrecht kommen die bei 

Gesamtrechtsübergang auch sonst anzuwendenden prozessualen 

Regeln zur Anwendung. 

, Bei der Zuordnung von Vermögensteilen ist auch auf die 

faktische und rechtliche Teilbarkeit per Sachen Bedacht' zu 

nehmen. Es ist daher atich im Rahmen der Spaltung z~B. 

nicht möglich, Wohnungsmiteigentum zwischen ,zwei 
, . 

Kapital~esellschaften Zu begründen (~. auch § 9 des 

Entwurfs) . 

ZurZ 11, 

Dami t wird eine Regelung über das rechtliche Schicks.al 

von Vennögensteilen getrot'fen, deren ZuordnUng an eine der, 

heuen Gesellschaften unklar g~bliBben ist. 
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'Zur Z 12 

Die Eröffnungsbiianz der'aufnehmenden Gesellschaft ist 

schon. we'gen der im § 3 angeordneten Anwendungd.es 

Gründungsrechts geboten; auf~ieseBilanzen ist§ 202 HGB' 

idF,diesesEntwurfes anwendbar. Weiters ist eine 

,Spaltungsbilanzdei übertragenden Gesel1sch~ft vorgesehen, 

welche d'arstel1t,' was bei der übertragenden Gesellschaft 

verbleibt. Diese· Bi lanzen sind nach § 3 Abs .3eine,r 

. Gründungsprüfung zu unterziehen. 

Bei Übertragung eines Teilbetriebes best~htdas' 

Mitwirkungsrecht des Betriebsrates nach § 109 ArbVGi eine 

dem § 2 Abs. 4 dSpTrUG entsprechende Bestimmung ist daher 

entbehrlich. 

Zum S 3 SpaltG~ 

Zum Abs. 1 und 2 

Es muß sichergestellt werden, daß das Kapital, das 

bisher den Gläubigern als Haftungsfonds' zur Verfügung 

steht, erhalten bleibt. Diese.Bestimmung ist somit 

notwendig, weil sonst freie Ausschüttungen möglich wären 

und die SOlidarhaftung der Nachfolgeunternehmen leer 

liefe. Bei Erhaltung des Summengrundsatzes kann auf die 

,Einhaltung der Regeln über die Kapitalherabset,zung 

verzichtet werden. 
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Zum Abs. 1 letzter Satz 

. Damit wird eine Abweichung· von§ 130 AbS>'!4AktGiiber' .... 
. . \ , 

~ie zrilässige Verwendung gebundener Rücklagen statui~rt~ 

Zum Abs. 3 

Die Anwendung des Gründungsrechts und im be.sonderen . 

'der in ihmenthalt~nenVorschriften zum Schutz des 

. Nennkapitalssoll sicherstellen, daß nur lebensfähige, mit. 
. . 

deri nötigenVermögenswerten ausgestatteteGesel~schaften 

aus der :Spaltung hervorgehen. Die Bestimmung entspricht·im 

Kern den §§148, 154, 158. DEi § :3 dSpTrUG und Art. 22 

Abs. 1 Spaltungs~RL. 

Bei allen an der Spaltung"b~teiligten GesellSchaften 

soll ein~ Prüfting entsprechend der Gründungsprüfung 

erfolgen. 

Aus derGle~chst~llung der übertragen~en Gesellschaft 

mit den Gründern folgt, daß auch eine Einmann~Gründung 

zulässig ist. Eine Eirimann-Gesellschaft ~ntsteht, wenn· 

z.B~ die Übertragende Gesellschaft eine. 

Einmann"":Gesellschaft ist oder wenn bei einet· 

entf lechtenden.Spa 1 tung . an j ede'r neuen Gesellschaft nur je 

. ein Anteilsinhaber beteiligt i~t. 

.: I 
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Zum § 4 SpaltG: 

Zum Abs. 1 

Bei der verhältniswahrenden Spaltung, bei welcher 

Anteilsinhaber der übertragenden Gesellschaft an den 

übernehmendenGeSellsch~ftenim selben Verhältnis wie bei 

der übertragenden Gesellschaftb~teili9tsind, ist eine 

durch di"eSpaltung herbeigeführte Ungl~:lchbehandlun9der 

Anteils~nhaber ausgeschlossen, daher kann hierauf die' 

Erläuterungen und Begründungen v.erzichtet werdem. 

Da vorläufig Spaltungen nur mit zustimmung aller 

Anteilsinhaber ermBglicht werden, ~ird sie nur bei 

petsonalistis~hen Kapitalgesellsc~aften mBgijch sein. 

Unfer den'Verhältnissen .einer personalistischen 

Kapitalgesellschaft ist aber eine Geheimh,altung gegenüber 

d~n Anteilsinhabern nicht geboten, weshalb der § 4 Abs.2 

des dSpTrUG nicht übernommen werden mußte. 
, .. '\ 

Zum Abs. 2 

, In Befolgung der Spaltungs-RL beschr~nkt das deutsche 

Vorbild -den Spaltungsber'icht (und dessen Prüfung) auf 

~ktiengesellschaften (§ 4' dSpTrUG). Der Bsterreichische 

Entwurf verlangt hingegen einen Spaltungsberichtauch ,bei 
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der GmbH. DerVorst~nd soll den Anteilsinhabein gegenüber 

die Maßnahme begründen, allerdings können die 

Anfeilsinhaberdarauf verzicht~~ (dies gestatt~t Art. 22. 

f;bs. 1 in Verbindung mit Art. 10 Spaltungs-RL) i ein, . ~. . 

solcher Verzicht' soll aber gesondert und schriftlich durch 

Erklärung erfolgen, damit die:Verzichtserklärung nicht 

unbedacht undformularmäßig abgegeben wird. 

'Zum § 5 SpaltG:, 

Diese Bestimmung geht auf § 64 OE, § 6 dSpTrUG und 

Art. 22Abs~ 1 in Verbindung mit Art. 9 der Spaltungs-RL 

zurück. 

Zum,Abs. 1 

Die Eröffnungsbilanzen \uid dieSpaltungsbilanz 

brauchen hier nicht erwähnt zu werden,wei 1 sie ohnehin.,im 

Spa l~ungsplan atifzunehmensind (§ 2 Z12) " 

Die Moriatsfrist entspricht Art. 9 Abs. 1 der 

Spaltungs-RL . Bei de,r AG müssen die Unterlagen während 

dieser Frist aufliegen, bei per GmbH müssen die Unterlagen 

einen Monat vorher zugesandt werderi. Wie nach § 38 Ab~. 1 

GmbHG genügt die Absendung dieser Unterlagen. Konnte die 

Frißt nicht eingehalten werden, ist ein Ve~zicht auf die 

Einhaltung dieser Fri~t möglith. 
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Zum § 6 SpaltG: 

. Di~se Bestimmung geht auf -die · §§' 5,0, . 51'~ ·66 DE, §' T 

dSpTrUG; Art. 5 und 6,der Spaltungs-RL zurück. 

Zum Abs. 1 

.( 

Det Entwurf läßt auS vereinfach~ngs9rüriden nur die.mit 

Zustimmullgalier Anteilslnhaberbeschlossene Spaltung zu. 

Ohne diese Einschränkung wären eine Sp~ltungsprüfurtg'und 

die Möglichkeiit gerichtlicher AngemessEmheitskontroIle 

'unabdingbar. Insoweit bleibt der Entwutfhinter der von 

derSpaltungs-kL eröffneten M~glichkei~ eines 
. . . . 

Mehrheitsbeschlusses zurück; darin liegt aber keine 

Verletzung der EG~Richtliriie, s~ndern bloß ein höherer 

Schutz-~tandard (vgl.Lutter, Zur Reform,v()n Umwandlung 
. , 

und Fusion~ ZGR 1990, 495 mwN). 

piese Vorschrift fo19t-demVorbild des§ 7 

Abs. 2 UmwG; nach der Vorschr.ift soll es auch möglich 

sein, daß nicht nur abwesende-Anteilsinhaber, sonderIl auch 

Anteilsinhaber, die zunächst eine Gegenstimme abgegeben 

haben, 'oder sich der Stimme trotz Anwesenheit enthalten 

haben, nachträglich ihre Zustimmung erklären. 
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Zum,Abs. 2 

Der Vorstand hat die Anteilsinh~ber über allfällige 

veränderungen der Entscheidungsgrundlagen, die.zwischen 

der Erstellung seines Vorschlages und ~er Beschlußfassung 

eingetreten sind, zu informieren. Damit ist klargestellt, 
. "l' . ,. 

daß die Anteilsinhaber von seinem Vorschlag abwei.chen 
,''I 

können. :i: 

, 

Zuni § 7 SpaltG: 

Diese Bestimmung·entspricht den §§ 143, 192 OE, §8 

dSpTrUG und Art~ 4 und 16 der Spaltungs~RL~ 

Abweichend vom § 28 Abs. 1 AktG,der·im Falle der 

Gründung einer AG auch die Antragslegi timationde.r 

Aufsichtsratmitgliede;rvorsieht,· wird entsprechend den 

vergleichbaren Fällender Verschmelzung durch N'eubildung 
. . 

(§ 233 Abi:;. 5 AktG) und der.Umwandlung einer GmbH in eine 

AG (§248 AktG) lediglich die Antr:agsleglt:imation der .. 

Vorstandsmitglieder vorgesehen. 

Zum § 8 .spaltG.: 

Der Beschluß besteht in der Zustimmung zum 

Spaltungsplan', a llenf alls in einer vom ursprüng~licheI1: Plan 

abweichenden Fassung. Die Neunmonatsfristentspricht der 
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Friitin §2D2 Abs. 2 Z l~HGB in dei Fassung di~ses 

Bundesgesetzes. 

Zum § 9 Spa1tG: 

Diese Bestimmung geht auf§145 DE,§ 10dSpTrUG und 

Art.'15 und Art~ 17 Abs~ 1 der Spaltungs-RL zurückr 

Zum Abs. 2 Z 2 

Ei~e~ besonderen Löschungseintragurig bedarf es d~~er 

nic,ht(vgl. § 226 Abs. 4 AktG). Ein Pfandrecht eines 

'Dritten an den Anteilen des Anteilsinhabers der, 

übertragenden Gesellschaft erstreckt sich daher bei der 

AUfspaltung auf die Anteile desselben Anteilsinhabers.an 

den neuen Gesellschafteri, bei Abspalt~ng auf sei~e alten 

und neuen Anteile; auch allfällige Zuzahlungen sind vom 

Pfandrecht erfaßt. 

Zum Abs.' 4 

Die Bestimmung lehnt sich an die Formulierung von 

§ 1395ABGB an. wie dort ist ,der Ausdruck "bezahlen" " 

Umfassend iS von "leisten" zu verstehen (vgl. Ertl in 

Rummel, § 1395,' Rz' l~; den an der Spaltung beteiligten 

Gesellschaften ist diese Lösung zuzumuten. ~~s zur 
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Spaltung konrite derSchtildner ari jeder beliebigen Kassa 

, der Gesellschäft bezahlen,nachder~pal tung, durch welche 
, . . '.. . I , . 

die 'FQ~derung', üblicherweisem einer ein'zigen Gese'llschaft: 
: .\ . ....,. 

'zügecitdnet.~ird,sOll er. wenigstens so lange:an jede 

beliebige GeSellschaft' schuldbefreiend leisten können, "als 

ihm nicht t>ekimntg~macht worden ist, auf welche 

" Gesellschaft"die~Forderung übergegangen ist. Bis dahin .• 
'.' "'. \ ',' .' 

kann sichderSchuldne,rauch mit jeder ,aus der Spaltung ." 

hervorgegangenen Gesellschaft abfinden, das bedeutet, daß 

er zB aufrechnenkann~_Auch nach Bekanntmachung der 

Z~ordnung d~t' Forderung k~nn der Schuldner mit einer 

Gegenforderung aufrechnen, selbst wenn sie einer anderen 

'an 'der Spaltung beteiligten Gesellschaft zugeordnet wurde; 

dies folgt aus der SOl~äarh~dtung. 

Zum Abs. 5 

Eine dem Abs.4 analoge Bestimmung schützt Interessen 

des (;läubigers. 

Zum§ .10 SpaltG: 

Ähnliche Bestimmungen fi'nden sich im § 146 DE, § 1i 

dSpTrUGundArt. 12 der Spaltungs-RL. 

Der Gläubigerschutz bei der Spaltung wirft neuartige 

Probleme auf, denn die bisher üblichen Ausgliederung'aus 

.' 
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Kapitalgesellschaften haben den Altgläubigern 

grundsätzlich die un~ihgeschränkte Verm6gensmasse 

erhalten, weii andieSlelle' eineS ausgegliederten 

Verm6geris (Betri~b. Teilbetrie~'oder'Bet~iligurig)eine 

Beteiligung an' einer Tochterge'sellschaft getreten ist; 'bei 

der Spaltung besteht die Gef"ahr , daß der in eirtergr6ßeren 

juristischen.Person automatisch gegebene Risikoausgleich 

(etwa durch mehrere Betriebe die von der selben' 

juristischen Person geführt werden) nicht mehr 

stattfindet; darüb.er hinaus besteht die Gefahr, daß die 

Verbindlichkeiten nicht im' gleichen Ve.rhältn1s wie' die' 

Aktiven~uf'die Nachfolgeunternehmen aufge~eilt werden 

oder daß trotz einer.solchen gleichmäßigen Auf teilung 

einzelne Nachfolgeunternehmen nicht lebensfähig,sind. 

Zur L6sung dieses Problems sind Ver:schiedene Modelle 

denkbar (vgl. §§140! 146. iVm §§ 22 f bnd l73DE, §.ll 

dSpTrUG). 

Der Entwurf geht von folgenden Überlegungen aus: 

Der vie'lfach im Aktiet:J,gesetz vorgesehe Gläubigerautruf 

wird, von den. Gläubigern, insbesondere von GläUbigern, 

welche die Bekanntmachungsblätter nicht laufend lesen, 

übersehen; wie die geringe Zahl der GI~ubigeranmeidungen 

zeigt, wird diese' Sicherungseinrichtung, von 

Gto~gläubigern ~bgesehe~,beinahe zur Fiktion. Die'im § 55 

Abs. '2 GmbHG vorgesehene Verständigung der bekannten .. 
; . 
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.... Gläubiget räumt dieses Problem " a1.1s~"'i'führtaber bei 

giöß~reQGeseilschaftenztieiner.rticht,unbetiächtli~heh ., 

.. admini~trativen BelastUrl9' Geht man d~von aus,daß .bei der' 

Spaltung/anders.· als bei der verschm~l~ungdo.ch häufig, 
, \ .' '. , , , ',. ~ 

eine Gläubigergefährdungdenkbar ist, u,nddie Gläubiger: 

vielfach die Sicher~tel1ung beansprtichen~i.irden,so muß 

man auch mit· ni~h~ 'unbettächtlichenKos{en der 

sicherstel hmgrechnen .Wei ters würde auch' die; Regelung 
. . . 

der Sicherstellung ei'neReihe~on Problemen aufwerfen, 

insbesondere die Frage, ob, sie von ,allen betei..iigteri 

so, 

. Unternehmen . zuleist~n wä~e,'was zu geschehen hätte ,wenn 

einet~u~lich~ Sic~erstellung ntcht möglich ist 

(Sariktiorten) und ob das Sicherstel1ungsverfahten dle 

Eintr~gung 'der Spaltung und damit ihre Wirksamkeit 
", . 

hinausschieben. sollte; was an sich wegen der Ähn1ichkeit 
. " 

der Spaltung mit der Kapi talheransetzung systemkonform' 

wäre (yg1.§ 178 Abs. 2 AktG.);, , 

.. AusdiesenÜberlegungen entscheidet sich de,r Kntwurf 
'.,' . .' I . '. 

fürt:ö!in 'gemildertes System der ,Bürge": und ZahlerhiÜtung 
. '.' . 

allerbete{ligten GeselIschaften~ den~n di~ 

Verbindlichkeit nicht z~geordnet wutde; .~usät~lichzur 

. Haftungder.Gesell~chaft, der aieVerbiriaiichkeit 

zugeordnet wurde.D.as.Gesetzstell'tnun klar, daß die' 

solidarischmithaftenden Gesellschaft~nauch für Ansprüche 

aus Leist.ungsstörungen,·· inSbesondere" für 

Ge~ährleistung~ans~rüche un6 Schadenersatzans~rüche wegen 

vertragsv:er letzung und für Rückabwicklungsansprüche haften. 

, '. 
. .' , .... ~; 

' .. 
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Die mithaftende Gesellsch~ft hat,w~e auch son~tei~ 

Bürge, ein Leistungsverweigerungsrecht, .wenn dem< 

Hauptschuldner das Recht zusteht,' das'zugrunde liegende 

Rechtsge~chäft aufzuheben. 

Zum Abs. 2 

Zunächs.t ist die Haftung jeder beteiligten 

Gesellschaft z,eitlich schon' durch die Möglichkeit der 

Verj ährung der VerbindlichkEd t beschränkt ~ Darüberhinaus 
. , "I ',". • 

sieht der Entwurf eine Fünf jahresfrist. vor. Für 

Verbindlichkeiten, die nach Ablauf dieser Frist fällig 

werden, haften die mithaftenden'Gesellschaften h~r 

betragsbeschränkt und zwar mit dem Wert des der haftenden 

Gesellschaft zugeordneten Vermögensteils. 

Zum Abs. 3 

Dies gilt z.B. für die Inhaber von Pfandbriefen (§ 6 

PfandbriefG, dRGB1:Nr. 492/1927, § 22, 35 HypothekenbankG) 

und die Versicherungsnehmer einer 

Versicherungsgesellschaft (§§·87ff VAG). 

'Zum Abs. 4 

Es wird klargestellt, daß o.iein dieser Bestimmurtg 
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genannten Rechte in gleichwertiger Weise nicht nur bei 

einer der neuen Gesellschaften, sondern 'auch bei mehreren 

oder allen an der Spaltung beteiligten Gesellschaften 

begründet werden können. 

Zum.Abs. 5 

Die Rechtsprechung hat § 1409 auch auf den Fall der 

Erw;erbung ,eines Tei1bet.riebes· angewendet und den' Erwerber 

mit der Haftung für alle zum geteilteri Betrieb gehörenden 

Verbindlichkeiten belastet (vg1 Nowotny, DRdA 1989, 

99 ff). Wegen der wei treichenden Haft~.mg, die im Entwurf 

angeordnet wird, kann darauf, ebenso wie auf die Haftung 
, . , 

nach §25HGB, verzichtet werden. 

Zum Abs.6 

Diese im a~ßerstreitigen Verfahrendurchsetzbar~ 

Auskunftspflicht hat kein Vorbild im DE, dem dSpTrUG. und 

in der Spaltungs-RL, sie erscheint jedoch wie im § 15 HVG 

zweckmäßig, weil andernfalls der VertragspaFtner d~r 

Spaltungsgesellschaft~ manch~al ausschließlich auf deren 

guten Willen angewieseh wäre, um z.B. festzustellen, 

welche juristische Person nun an die Stell~ des 

Vertragspartners getreten ist; denn die .nach §? Z 9 

. (genauere Beschreibung im Spal~ungsplan) mitHilfe der 
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Unterlagen der Gesellschaft nachvdilzieh~are Zuordnung der 

Vermögensteile ist möglicherweise für den Drit:ten nicht;' 

bhnewei ter,€s nachvollziehbar. Der Sachverständige wird in' 

der RegeleinWiiJtschaftstreuhänder sein, es kommt aber 

auch in Betra<::ht, z,.B. einenZivilingenieur zu best~11en, 

wenn 9-ies die Umstände erfordern. 
-', .'. "'. ,-

Die Verpflichtung zur Eidesleistung hat ihr Vorbild im 

Art. XLII. EGZPO:< 

Zum §11 SpaltG: 

Diese Bestimmung sichert die Wei tergelt~mg von 

Betriebsvereinbarungen und den Zust~ndic;Jkeitsbereich von 

'Betriebsräten. 

zum§ 12 SpaltG: 

Diese Vo~schrift f6lgt dem Vorbild des § -255 AktG, des 
'. .. 

§ 122 GtnbHG und des § 15 dSpTrUG. 

Zum Art .. 11 (HGB):, 

ZurZ 1. (§ 202 Abs.' 1 HGB): 

In Abs. 1 wird nun eindeutig ger:egel tdaß auch bei der 

. l 
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Einlage und Zuwendung von Betrieben und Teilbetrieben 

entsprechend § 203 Abs. 5 ein Geschäfts(Firmen)wert , 
, , .' I : 

angesetzt werdehdarf. Die Beachtung desvoisichtsprinzips' 

ist hier besonders gebot~n. Bei Kapi~algese11schaften u~d 

,diesen gleichgestellten personenhandeisgesellschaf'ten ist 

gemäß §238 Z 1 HGBim Anhang eine ,besondere Angabe 

geboten .. 

ZurZ 2 (§ 202 Abs. 2HGB): 

Die Regierungsvorlage des Umgründungssteuergesetzes 

macht für den Regelfall die 'Anwendung des Gesetzes,d~von, 

abhängig, daß die Buchwerte der übertragenden Gesellschaft 

von dem RechtsnachfOlger fortgeführt werden. Andererseits. 

schreibt für diese Fälle § 202 H~Bin der geltenden 

Fassung vor, daß die sich aus der Umgründung ergeberide 

Einlage bei dem Rechtsnachfolger mit jenem Wert anzusetzen 

ist, dex der Einlage unter Berücksichtigung der 

Nutzungsmöglichkeit beim Empfänger beizulegen ist. Eine. 

un~eränderte Fortgeltung des §202 hätte demnach zur 

Folge, daß' nach Umgründungsvorgängen unter Anwendung des 

Umgründungssteuergesetzes häufig für hande1srethtliche und 

steuerliche Gewinnerm~ttiung unterschiedliche Wertansätze. -

herangezogen werden müßten urid damit auch ~nterschiedl~che 

Aufzeichnungen zu führen wären~, Eine handelsrechtliehe 

Buchwettfortführungauf Grundlage von § 208 scheidet aus, 

/ . 
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die. handels rechtliche Buc~wertfortführUngfür' seine 

Anwendting ~icht Voraussetzung ist unds6mit. auch, 

handelsrechtlich ohne .. steuerlich schädliche Folgen der .' 

durch § 202 gebotene Wertansatz möglich wäre. Allerding's 

würde eine unveränderte' Fo.ttgeltung des§ 202 vor allem 
. . "'. ", . 

bei der Einbringung von Betrieben und.'Teil,betrieben.zu 

e.iner 'erheb! ichenMehrbelastung im Rechnungswesen führen .. 
. . 

.Im Sinne des Wirtschaftlichkeitsprinzips.wirddeshalb·,in 
. . 

dem neuen Abs. 2 in,allen Umgründungsfällen in'Abweichung 

von Abs. I die handels rechtliche Buchwertfortführung 
, . . 

zugelassen. Dieses Wahlrecht. wird allge~ein für alle 

Umgründungsvorgänge zugelassen, sodaßdie bisher in 

handels recht lichen Einzelvorschriften vorgesehene 

Buchwertfortführung, insb~sondere iri§228 AktG entfallen 

kann. Die Möglichkeit der Fortführung der 

steueirechtlichen Bu6hweite besteht auch dann, wenn bisher 

nicht denRechnungslegungs~orschriftendes HGB 

unterliegendes~ermögen im Rahmen eines 
. . 

~mgründu~gsvorganges übertia~e~ wird. 

Die Erleichterurig ~st nicht davon abhängig, daß im 

k,onkreten Fall pas steuerl'iche Umgründurrgsgesetz zur 

Anwendung. kommt. 

Weiters wird aus diesem Anlaß für alle 

Umgrürtdungsvorgänge zugelassen, daß die Einbringung auf 

Grundlage einer neun Monate zurückliegenden Bihinz 
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erfolgen "kann, die in formeller Und materieller 

Kontinuität ~uni letzt~n Jahres'abschluß entwickelt wird. 

Damit wird der bisher' herrschenden Aus legungzu.Art . I-und , 

III StruktVGRechnung g~tragen, dCiß die dort für 
'. ," . " 

steuerliche Vorgänge festgelegten Fristen für Herariziehung 

zurückliegender Bilanzen den handelstechtlichen Fristen 

vorgehen. Dementsprechendwerde'n auch .die in anderen 

Gesetzen enthaltenen Fristen für derartige Vorgänge 

angepaßt(undzwar §§ 33 Abs. 3, ~25 Abs. 3 AktG, § 4 

UmwG, S' 4 Abs. 3 GenVG). 

Ergibt sich bei Fortführung der Buchwerte bei 
, . , . .." . 

Umgrüridungsvorgängen ein Unterschiedsbetrag, so.kann 
• • " • J 

dieser Betra:g e.ntweder sofort als Aufwand verbucht oder 

aktiviert werden. Dieser Betrag stellt eine Mischgröße 

dar, die sowohl ,Elemente des Firmenwertes als auch nicht 

aufgedeckter stiller Reserven· enthält .. Dementsprechend ist 

im Sinne von§ 195 und § 222 Abs. 2 HGB ~in getrennter 

Ausw~is dieser Komponenten geboten. Soweitein~ Zuprdnung 

.zu den einzelnen,vermQgensgegenständen und Schulden 

möglich ist, ist in der Bilanz ein "Umgründungsmehrwert" 

gesondert auszuweisen und im Sinne des-richtigen 

Erfolgsausweises eine entsprechende Zuordnung iri,den 

Aufzeichnungen vorzunehmen. Gemäß dieser Zuordnung', 1st in '. . 

den Folgeperioden die. Abschreibüng dieses Betrages zu 

bestimmen. Der Ausweis des Umgründungsmehrwertes in der 

Bilanzgliederung richtet sich nach den bestimmenden 
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Wertkomponenten; im Zweifel wird einAuswei~ 

i~mater,ie'llen Vermögensgegenständem des Anlagevermögens 
" . , 

zutreffen;Sowei t" aUChnaCheinerderart:ige~zuoidnurig;' ," 
\., <".;'" 

noch~.irl Differenz1:letrag verbleibt', 'handelt,;es:~~ich>uni'f 
. -: '. ': , .' ' "",.' " ., ,: . " ;'... '. '" ~ 

einen Gesch'äft~ (Fir:men)wett·' (v~1.auch>§:254'ApS.;,·3)~~ , 

Dieser Be't~ag ist, so'ferneer' angesetzf'Wlrd/'gesoIlder:t' 
.I, '. " .,' .1'. " .' • .,,' 

auszuweisen undentsprechend§203Abs>.s ais 
. ", ' ',' -'" .. 

Geschäfts'(Firfilen)wert abzuschreiben. Bei.ztiwendungEm1st " 
o "'. • ", •• :..... ,,:, '. '" 

, . . .' .' 

, mangels' Gegenleistung einUnterschi'edsbe:t~ag,im Sirme v~n' 

Abs. 2 z 2 nicht möglich. 
',' 

ZurZ 2 (§ 203Abs. 5.HBG); 

Durch, die Neuf assung des' letzt'en', Satzes wi td 

'" klargestellt, daß bei Ansatz, eines Geschäfts(Firmen)wertes 

handelsrec~i11ch je~enfalls eineAbschreibu~gspflicht 
J, • 1 ' , • 

;' ,besteht . Die Abschreibung hat entsprechend § 204 'plaJl!lläßig 

zU erfolgen. Die BestimiTlung €inerpauschalen Abschreibung 
\' " ;", 

'verteilt auf eine kürzere. Zeit als die ~oraussidhtliche 

Nutzungsdauer ist j,edenfallszuläs~ig. Unt~r den 

Voraussetzungen des§ 204 Abs. 2i:;;t eine außerplartmäßlge 

AbschreÜ:mng geboten; für eine sinngem~ße Anwendung yon 

'§:204 Abs.3 ist aber im Hinblick:auf die Besonderheiten 
• -.' I \ ~ •• • 

des Geschäfts'(Firmen)werii::eskein Anlaß gegeben .• 

, , 

\ .'-' 
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Zum Art~ 111 (AktG 1965): 

Zur Z 2 (§ 224 AktG ' 1965) : 

Schon bisher wurde unterBerufun~ auf § 1 Abs 1 

StruktVGder Katalog derVerschmelzungsfälle ohne 

Gewährung von Aktien(§ 224 AktG) erweitert .. 

Die·der neuenBestimmungen vergleichbare Bestimmung in 

§ 224 öAktG 1965 und in §344dAktG'sind als Ausnahme von 
. . . . . . . -

einem "Erfordernis der Kapitalerhöhung"gefaßt. Dles ist 

nicht verständlich, weil das Verschmelzu,ngsrecht die 

übernehmende GeSellschaft nicht z.wingt,eine 

Kapitalerhöhung durchzuführen. Es besteht demnach kein 

"Kapitalerhöhungserfordernis". Diese Fassung des,deutschen 

'Gesetzes beruht auf historischen Mißverständnissen; die in 

.der Zeit desVerschmelzungsrechts de~dHGB zurückreichen 

(vgl. dazu ausfüh~lich Hügel, Verschmelzung und 
, . " 

Einbringung, 687 ff~)~ Vielmehr geh~ es in der Sache um 

die StatuierUng einer Ausnahme vom '. 
Anteilsgewähtungserfordeinis, das in § 219 AktG verankert 

ist. Di~ser tedanke eritspricht~tich Art. 19 Abs. 2 der 

Verschmelzungs-RL vom 9.'10.1978 (78/855/EWG), 

ABl.N~. 295/86); dieser regelt die Fälle, ~n denen ~keirte 

Aktien der übernehmenden Gesellschaft im A.ustausch für 

Aktien der ~bertragenden Gesellschaft ·begeben 

(werden)" - und nicht das Unterbleiben der Kapitalerpöhung. 
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Zum Abs. 2 Z 1 

·'Die Gewährung vo.n Aktien kann, nicht nur dann' 
\ 

" ,," . - "..., 

unterbleiiJen, wenn die Antei lean der zu verschmelzenden 
. . , . . . 

'Ges'ellschaft "inelne-r Hand" vereinigtsin,d./ so.nderri aUch, " 

dann', wenn 'mehrere Ges,~lischaftermi t i(ienten Gruppen' 

beteiligt sind. Dies entspricht' auch ,dei Aus'legung zum§l, 

Abs,l lit~, e StruktVG. 

Es wird, auch klargestellt ,daßauch,die mittelbare 

Identität derBeteiligurigs~~rhältniiseerfacitwitd~ 

Zum Abs. 2 Z2 

Hier ist eine' wel ten~Ausnahme vom Erforqernis der 

, Gewährung von Aktien in' das, Ge·setz aufgenommen ~orden:Den 

Verzicht der Gesellschafter, der übertragenden,Gesellschaft 

auf ,die Abfindung mit Aktien. Dies ist von pr,aktischer 

Bedelltungzunächst bei der Technik des Anteilst,auschs. Die 

überpehmende 'Gese'llschaft gibt keine Aktien aus, ,sondern 

die Gesell'schpfter der Übernehmenden dese llschaftstellen ' 

aus "ihren' Antei lsbesitz Aktien :iur Verfügung", Ein Verzicht 

der Gesellschafter 'der übertragenden Gesellschaft kornrnt 

auch' dann in. Betracht ,wenn, dei Wert de's 
. . '. 

Ge'sellschaftsvermögens Null' oder gerihgfügig pDsitiv 'i:st. 
. . . - _:. . 

Schließlich ,kann es in manchen Fälien erwünscht sein, die 

"\. 
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Bet~iii9ungsidentität nicht'au~zudecken, sondern eine 

verzichtse'rklärungder Gesellschafter der übertra'genden 
", . :" 

, Gesellschaft einzuholen. ,Schließlich wird dadurch be~' 

Zustimmung, jedes einzelnen Gesellschaft::ers die volle 

B~rabfindungaus dem Vermögen dei Gesellschaft erm691icht. 

,Zum -Abs. 3, 

- In dieser Bestimmung i'st klargestellt worden, daß die " 

übernehmende Aktiengesellschaft aus Anlaß der' 

yerschmel~ung erworbene, eigene Aktien ~icht behalten 

:darf, sonderri zur Abfindung der Gesellschafter der 

übertragenden: Gesellschaft verwenden muß. Es wäre nämlich 

unzulässig, das' die übernehmende Untergesellschaft die 

Aktien erwirbt und behält und zur Abfindung der 

Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft neue (durch 

Kapitalerh6hung ges~haffene} Anteile ausgibt. Im ,Ergebnis 

wird für jenen Tei 1 des übergehenden Vermögens, der aus 

Akti~n der. übernehmenderiGesellschaftbesteht,daserhöhte 

Grundkapital nur durch eigene ,Aktien aufgebracht. Dies - " , , . . 

verstößt generell gegen die Grundsätze des Kapitalschutzes 

und nicht nur dann,' wenn die Aktien nicht volleinbezahlt 

sind, vgl. Hügel, aaO, 863 ff., 
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Zum Art • .IV (UmwG): 

Zur Z 1 (§I 'lJmw<;) : 

Zum Abs. 1 

Durch den Entwurf'soll auch die Umwandlung irieirie 

einget rageneErwerbsgese 11schaft zulässigwerdem ~ 
. .,' " 

Durch die streichung' der Wortfolge. "wenn sie. ein 

Hand~lsge~erbe im 'Sinn des Handelsgesetzbuches betreibt .. 

wird ausgedrücJ:r;.t, daßn~n nicht n.ur mind~rkaufmännische . .. . \ 

Betriebe, sondern auch ~uf nichtkaufmännische Betriebe 

umwandlungsfähig sind, insbesondere reine 

Höldingsgesel.lschaften., ,reine Vermögens- oder 

Liegenschaftsverwal tungsgesel1schaften, . 

Zur Z 3 (§ 4 umwG) ,: 

. . 
biesbezüg'lich. wi rd auf die Ausführungeri zu §' 2.02 

Abs. 2 HGB verwiesen. 

Zur Z 4(§, 6 umwG),: 

Diese Änderuhgenergeberi sich aus,der streich~ng im 

§ I, ~iederum ist 'im Htnbli6kauf die eingetragene 

;., 

'. 
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Erwerbsgesellschaft;: das Wor,t"Handelsgewerbe," durch das 

Wort "Unternehmen" erset';';tworden" da nicht: jede 

eingetragene 'Erwerbsgesellschaft e~n Handelsgewerbe int 

Sinne des HGB betreibt. 

'Zur Z5 (§7 OmwG): 

Zum'Abs. 1 

"Eine errichtende Umwandlung ist, nun auch, auf eine 

eingetragene Erwerbsgesellschaftmöglich. 

Zum Abs. 3 

Im Umwandlungsl;>eschluß sollen die wesentlichen' 

Gesellsch'aftsvertragsbest immungen enthalten sein. Die 

verwendeten Begriffe wurden in Anlehnung an, das 

,Firmenbuchgesetz gewähl,t. 

Zur Z 6 {§ 9 UmwG}: 

Die nach §5'Abs. 2 angeordnete getrennte Verwaltung 

,des VeTmogensder bi sherlgenKapi talgesellschaft ~ die' 

durch die ,bisherige StTafvorschrift des § 9 abgesichert 

~ordenist, ~:i.rd in der Praxis nichtdurchgefilhrt. ~benso 

wenig sind Fälle ,bekannt~ in denen eine Ve:rurteilung nach 
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,', 

§ 9, UmwGerfolgt ~äre~ Den Interessende'r Gläubiger Q,er 

Kapita~geSellSchaft. ist, durch ,eine ,ausdrÜCkli~h~ 
'Haftung'sbestirMl~ng bes'Ser gedient als durch eine .. ' " '. 

'Strafvorschtift ~ die inder "praxis,nich~ ange~~ndet ·w~~d, 
. "'. " ," '.", . ". 

zumal durc~ das Auferlegen von Geldstrafen der 

"" ,< Haftungsfonds für geschädigte Gläubiger verringert würde. 

~D~rchden Hinweis 'aufde~schadenersatzr~chtlichen 

'B~griff"Ersatz"wird klar,ge'stell t, daß der gegliederte 
.. - .,' " " '. :. j' 

Schadensbegriff des' ABGBauch ,hier gilt (§ 1324 ABGB)., 

Die Einfügung des Wortes "bevor" irrt bisherigen 
\, ." . -

,Satzteil "; ,oder den Gläubigern~,die sich rechtzeitig 

gemeldet,< haben, ...... im Abs. Idieut der sprachlichen 

" KlarsteIlung, und bedingt keine inhaTtliC:heÄnderung. 

Zum Art. V', (FBG): 

'Zur Zl (§ 3. Z lSFBG): 

Nach derderzei tigen Re~htslage, 'ist' gesi~hert ,daßder 
.'. ."' 

.'.' : 

Wechsel des Inhabers des gesamten'Unternehmens einzutragen' 

ist. 
, . 

Durch die neue Formulierung der Z15,wird ' 

klargestellt, daß auch jede Übettragungeines 
. , 1 .-' .: 

Tei Ibetrlebes offenzulegen ist ;insbesonders ,besteht' ein' 

Publizi t,ätserfordernis dann, wenn der, übertragene 

, '\ 
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. " . , 

Vermögenswert mit einer Vielzahl von Geschäft~beziehungEm 

verbunden ist. Es b~steht das Bedür~nis des 
. . 

Geschäftspartners zu wis$en, mit wemerabschTießt.bie 

Neuregelungder Z 15 stellt somit' einewesentJiche .... 

Erweiterung des.' Publizi tätsumfanges' dar. 

Zur Z 2 (§ 4 Z 1 FBG): 

Durch die ~esentliche Etweite~~ng des'" 

Publiiititsumfanges (§ 3Z.15) kann §4. Z IFBG 

(Eintra.gungdes Zusammenschlusses nach § 11 StruktVG) 

nunmehr entfallen, zumalauch dieser Tatbestand durch die 
. . 

Bestimmungen über die Personengesellschaften des 

Handelsrechts (§4Z 5, 6 und § 7 FBG) geregelt wird.' 

Zur ,Z 3 (§ 5 Z4 FBG): 

Die hier genannten Fälle des' StrüktVG (Einbringung 

~a6h § 1 Abs. 2 und S 8 des StrOktVG) könn~n ersatzlos 
. . 

entfallen, w~il der neu gefaßte § 3Z. 15 sie einerseits 

mitumfaßt, andererseits dem Publizitätserfordernis 

hinsichtlich Beteiligungen durch folgende Bestimmungen 

Rechnung getragen wird~ 

1. Bei der GmbH durchS 26 GmbHG idF des BGBI',1991/10; 
. . 

2. bei den amtlich. notierteriAktiengesellschaften 

besteht eine bör$erechtliche Offenlegungspflicht (§ 91 . 

Börsegesetz) ; 

.\ 
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3. ,bei der Genossenschaft ,besteht die Verpflichtung 
, . 

zur Führung'eines 'Genossenschafterregisters nach'§ 14 GenG 

., und 
.~. , . . 

4~ bei "derOHG und der KG beruht die Publizität 
. . ~. . 

. bereits jetzt auf § 4,FBG. 

5. Dem Inforrriationsbedürftiis wird im übrigen d.urch,' 

,§ 23BHGB {Aphang der,Bilanz der großen AG). ~eIlüge getan. 

Zur Z 4 (§6Z 4 FBG): 

. . 
Hinsichtlich des Entfalls der Eintragung der 

'. : 

ginbri~gun~nach §I Abs~ 2 StruktVGsi~h~ die ~egründung 

zu §5 Z4 FBG. 

Zur &,5' (§ 34 FBG)~' 

Bei einembesondere:n Kreis von Abfragenden besteht ein 

er'hebliches, Interesse an einer gebündelten Vielzan'l von 
, . 

FirmenbtiChdaten zwecks ,Erstellung, vo~verzeichnissen bzw: 
. . . . 

zur Er~lillung von an Rechtsträgern übertra~enen Aufgaben 
, . . .: 

(etwa nabh§ 48 NationalbankG 19~4~. 

Die Befriedigung dieses Bedarfs im Rahme~ ~o~ 

Einzelabfragen führte jedenfaiisphasenweise zu ,einer" 

besonderen Belasturig der Firmenbtichgericht~ sowiede& 

Bundesrechenzentrums. 

.. ~ , 

, ~ 1 ' 

\ . 

. \ 
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Dem so 11 ,.,.. auch, 1m Sinn des JA~Berichts, 
,,- - :.',:~, . 

23 BlgNR 18.GP. zum §,34'FBG,.,.. durch eine gesetzlich 
, ' , 

eingeräu~te Abfragemöglichkeit (Sammelabfrage'fRechnürig 
\. . , .. 

getragen werden. Auch ausdatenschutzrechtlichen;G:ründerl;" 

sollen dabei folgende' Besonderhei tEm von AbfragEmdenzu ,,' ' 
, , 

beachten sein: 

-eine ,....: übet' die im Rahmen' der Einzelabfrag~" 
I " 

hinausgehende ..:... ,Datenvetknüpfung, wiJ;d im Rahmen,' einer. 

Sammelabfrage nicht geleistet;, 
. . , . 

- der Abfragende hat einen l;>estimmten Stichzeitpunkt 

anzugeben, für, den ßerFirmenbuchstand abgefragt wird; 

sollen ihm Änderungen oder neu hin~ugekommene Eintragungen" 

~ährend eines Zeitraumes bek~nntgegeben werd~n, so hat der 

Abfragende den Beginn und das Ende dieses Z,eitraumsdurch 

, Stichtage zu bezeichnen; 

- die Daten werden nur auf besonderem Dat~nträger 

(Ma<;Jnetbandoder ähnlichem) übermittelt; 

- die Abfrage ist schriftlich eInzubringen. 

Dur·ch die obigen, Voraussetzungen wird auch ,dem 

Datenschutzgebot sowie dem diesbezüglichen europäische~ 

Standard, insbesondere der Empfehlung desE~roparats 

Nt. R (91) 10 ";'om 9. September 1991 (Empfehlung betreffend 

den privaten Zugarig zu Datenbanken des öffentlichen 

BereiChs) Rechnunggetragen~ 

, , ' 
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Zur Z 6 (S 38 FBG) 

Diese Bestiuunung hat irisbesonderedi~' entsprechenden, 

BestimmungEn betreffend dieautomationsunterstützte 

Führung des Grundbuchs, aber auch jene Bestimmungen, zum 

vorbild'cdiefürdi~ automationsun~erstützte -Fühiungd~s 

Mahnverfahrens, sowie für den ,elektronischen ,Rechtsverkehr 

gelten (§ ~8Abs.l GUG,,§-453aZ . .5 ZPO und§8geAbs. l' 

GOG). 
, '. 

Vergleichbar dein Grundbuch ist das Firmenbuchvom 

Prinzip der Offenheit und Öf'fentlichkei t beherrscht (§ 1 

Abs. 2 und § 34 FBG,§ 9 HGB und Art. XXIII Abs. 5 letzter ,­

.satz des BG BGB1.Nr. 10/1991). Mit diesen Prinzipien ,dient 

das'Firmenbuch dazu, wichtige Tatsachen'und 

Rechtsverhältnisse von Ka~ileuten im, Interesse dei 
, , , 

Allgemeinheit und im eigeneti Interesse der eingetragenen 

,Rechtsträger zu offenbaren (JA-Bericht, 23 BlgNR ,18. GP. 

zum § 1 FBG)'. Die Öffentlichkei t des Firmenbuchs ist. 
, . . . . .. 

demgemäß ein diesem rnsti tut immanentes ,schon seit 
, , 

'Jahrhunderten innewohnendes Pri l1zip. Daraus folgt, daß 
, , 

kein berechti9t~s Interesse einesBetr~ffenenan einer 

-Auskunft nach dem, § 11,DSG be'stehen kann,. 

Über einen Ant'ragauf Berichtigung des Firmenbuchs 
, ' 

darf schon 'aufgrund des verfassu~gsgebots d~r Trennung der 

Justiz von der Verwalt~ng nur im Rahmen der Rechtsprechung 
\ 

der unabhängigen Gerichte entschieden werden. Hiezu kommt, 
:'.; 
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daß die für diese geltenden Bestimmungen der §§ 10, 15., 26 

und 31 FBG den Anwendungsbreichdes § 12 DSG im Ergebnis 

voll .abdecken und daher schon deshalb das Recht auf 

Richtigstellung oder' Löschung durch die 

Richtigstellungs...;. und Löscl).ungsbestimmungen des FBG 

sichergestellt ist. 

bie vorgeschlagene Reg~lung ist ist s6hin auch im 

Interesse dei öffentlichen Ordnung, da~ heißt im Interesse 
; 

'. . 

der Sicherstellung.einer geordneten Entscheidungsfindurig 

nOtwendig. 

SGhließlich sei angemerkt, daß die Regelung der 

Anre~ung Duschaneks, Firmenbuch undnatenschutz,ec61e~ 

1991, 211 (213)i folgt. 

ZUUl Art. VI (GenVG): 

Zur ZI (§ 4 Abs. 3 GenVG): 

. piesbezüglichwird auf die Ausführungen zu § 202 

Abs. 2 HGB verwiesen. 

Zur Z 2 (§ 6 GenVG): 

Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zu§ 202 

Abs.2 HGB verwiesen. 
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Zum Art. VII (SparkassenG): .' 

Zum§ 25 Abs.4 SpG: , ... 
,--~' -

Diesbezüglich wird·aufßie Au~~li~rung~nzu §.2D2 
"-. 

Abs .. 2' HGB verwiesen .. 

. Zum Art ~VI 11 (Vl~.(';J: 

Zu'denZ 1 (§59 Abs. 4 und' 5 VAG); Z 2 § 60 Abs. 2 VAG) 

und Z 3 (§73 Abs.lVAG): 
. . 

Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zu:§202 

Abs. 2'HGB verwiesen. 

Zum Art .. IX (GewO) : 

Zu den Z 1 (§ 11 Abs. 4 GewO) 'und 2 (§11Abs •. 5 bis 7 

GewO)·: 

Mit der vorgenomme:nenNeufassung'werden diepisherigen 

Übe.rg;::mgsbestiminungen des· § 11.Abs. ,4 bis 7· GewO' 
. I . 

v~reinfacht und die Lücken •. irisbesonderejene, welcheabf 

Grund de r neuen Umg ründung smög li chkei ten des 

'Umgrüridungssteuergesetze,s entstehen, geschlossen. 

.. 
. J 
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Zu den Z 2 bis 4 (§ 85 Z 4 bis 6, § 345 Abs .1',§ 345 

Abs. 8 Z 1,§368 Z 1.2 'bisZ 1.7 GeWÖ): 

Die Neufassung des § 11 Abs. 4 und dieAufhebun~ der 

Abs .. ~ bis 7 bedingen redaktionelle Anpassungen, die hier 

vorgenommen werden; gleichzeitig sind durch Art. XXI, 

BGBI. Nr.10/1991, veran1aßte redaktionelle Anpassungen 
" , 

vorgenommen'worden. 
,~n formeller, Hinsicht wird beantr 
V~rzicht auf eine Erste Lesurig d~ 

, diesen Antrag unter 
ustizausschuß zuzuweisen . 

. ' ( rJfI \1 
IlW /01", 1(, tU" '\"~ 

"~""",,"" " V , 

. . . . 
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